
der

neunten Sitzung des fruits* Bnndtages zu Laibach
am 31. dünner 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Landeshauptmann - Stellvertreter v. W u r z b a c h .  —  K. k. Statthalter für jtra in , 
Freiherr v. S c h l o i ß n i g g .  —  Sämmtliche M itglieder m it Ausnahme des Herrn Landeshauptmannes, Freiherrn 
v. C o d c l l i ,  der Herren: Fürstbischof D r. W i d m e r ,  Gras Anton A u e r s p e r g ,  v. L a n g e r ,  Ko r e n ,  J o m b a r t ,  
Dr .  Sked l > —  Schriftführer: B r o l i c h .

Tagesordnung: 1 . Lesung des Protokolls vom 29. Jänner. — 2. Vortrag bezüglich der M ilitä r-E in q u a rtiru n g  am Lande. —  3. Vortrag
wegen Erhöhung des Thurmes an der Spitalskirche.

Üeyinii der Sitzung 10 Uhr 20 Minuten Vormittag.

Landeshauptmann - Stellvertreter v. W n r z b a  ch: D a  der 
Herr Landeshauptmann durch Amtsgefchäftc verhindert ist 
in der heutigen Sitzung zu suugiren, so habe ich die Ehre 
feine Stelle zu vertreten.

Ich eröffne die Sitzung, da die genügende Anzahl 
von Abgeordneten gegenwärtig ist. Ich bitte den Herrn 
Schriftführer m it der Lesung des Protokolls zu beginnen. 
(Schriftführer Guttman lieft dasselbe. Nach der V o r
lesung!

W ird gegen die Richtigkeit des Protokolles eine 
Einwendung erhoben?

Abg. D r. B l e i w e i s :  Jaz  moram p ro te s tira ti
zoper to ,  k a r je  gospod zap isovavec v p ro toko l o 
mojem pred logu zap isa l. On s tav i p red log  moj z 
nemškim i besedam i, k ak o r ,  da bi ga b il tako  go
v o ril.

To n i re sn ica ; pa tu d i ni vsled oprav ilnega  
reda §. 12. a li vsa j v njegovem  duhu ne, ke r go 
v o r i od zap isn ikov  se jn ih  p ra v  določno ( b e r e ) : 
„Dasselbe hat die Konftatirung über die Beschlußfähigkeit 
deö Landtages, dann alle zur Verhandlung gekommenen 
Anträge m it dem Namen der Antragsteller, die w ö r t 
l i che Fassung der zur Abstimmung gebrachten Fragen" 
i. t. d., potem je  očitno, da mora v vse li zadevah b ili 
„ w ö r t l i c h e  Fassung", naj uže p red log  p ride  v  p re 
tres a li ne.

P odp ira  me pa tu d i §. 15, o kte rem  je  v 
predzadnej se ji b ila ve lika  b o rb a ; če po tem mo
ra jo  s tenogra ličn i sp is i b iti „das vollständige B ild  der 
Verhandlungen m it Inbegriff der Anträge, Vorlagen" 
i. t. d . , mora pač to tu d i v e lja t i od zap isn ikov  
se jn ih . Čeravno §, 15 ni po m o ji v o lji,  je  vendar
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sklep zbora  in ta se mora sedaj č is la ti. To ja z  t i r — 
jam , in m is lim , da po p ra v ic i t ir ja m , da se zap isn ik  
popravi in  moj p red log  v slovenskem je z ik u , kako r 
sem ga deželnemu pog lava rju  iz ro č il, v  n jega zapiše.

Schriftführer G u t t m a n :  Ich muß darauf be
merken, daß icb nicht gesagt habe, daß der Herr Abge
ordnete Bleiweis deutsch oder krainerisch gesprochen hat, 
sondern ich habe cs so ausgenommen, wie ich es aus der 
slavischen Vorlage wortgetreu übersetzen konnte. Ich 
glaube, daß der Herr Interpellant in dieser Beziehung 
mir das öffentliche Zeugniß geben muß, daß eS wort
getreu übersetzt wurde, und wenn ich also daS voraussetze 
und glaube, daß gegen den In h a lt, gegen die volle Rich
tigkeit dieser Ausnahme kein Anstand gemacht werden 
kann, so dürste in so ferne auch kein solches Versehen 
gegen den bezogenen Paragraph der Geschäftsordnung ein
getreten sein. Indessen, wenn das Haus beschließt, daß 
es auch slovenisch beigefügt werde, so wird dieß keine 
Schwierigkeit bieten, da dazu nur noch 3 Zeilen zu schrei
ben wären.

Abg. D r. B l e i w e i s :  Jaz se čudim, kako da 
gospod p isa te lj trd i,  da je  vze l v  zap isn ik , ka r je  
bilo tre b a , in  da je  p red log  moj „wortgetreu" za
pisal. Jaz  nočem „wortgetreu", ampak „ w ö r t l i c h " .  
O prav iln i red  je  p o tr je n , je  postava za nas, zato 
ponavljam  zahtevo, da se zap isn ik  popravi.

Abg. D r. T o m a n :  Jaz  se čud im , kako se z 
našo reč jo  ravna. To je  vendar g o to v o , da po 
opravilnem  redu  slovensko izrečen in  zapisan p red 
log  mora v zap isn iku  zapisan b it i tud i v  tem je z ik u .

N evem , kdo je  gospoda p ero vod ja  pos tav il za 
p res tav ljavca , k te rega  nam treba ni im eti po z a d -
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njem sklepu; ne vem kako on misli, da se je  
vprašanje na njega postavilo, ker je  po opravil
nem redu gotovo odločeno. na ktere osebe se sta
ni or ej o postavljati vprašanja, in med temi pevo
vodja ni in on tudi od gospoda dr. Bleiweis-a  
vprašan ni bil.

To pa, kar dr. Bleiweis zahteva, je  tako 
jasno, da se moram dalje čuditi, kako, da se go
spod pevovodja protivi.

Abg. B r o l i c h : Ich glaube, daß die Forderung 
des Herrn D r. B leiweis nur in einer Beziehung eine ge
rechte genannt werden kann, nämlich, daß der Herr scb rift- 
führer eine Uebersctzung sich angemaßt hat, zu der er 
nicht berufen w a r; ich bin aber der Ansicht, daß der H r. 
Schriftführer den Antrag des D r. B leiweis allenfalls 
nur hätte erwähnen können, ohne sich eine Uebersetzung 
anzumassen, und wenn er ihn auch ganz übergangen hätte, 
hätte er nicht gegen §. 12 der Geschäftsordnung gehan
delt; denn ins Protokoll sind nur Anträge aufzunehmen, 
welche zur Berathung und Beschlußfassung kommen, an
dere Einlagen können nur berührt werden, ohne gerade 
den W ortinhalt anzuführen. Ich hatte es ganz einfach 
m it der Bemerkung erwähnt, daß von D r. B leiwcis ein 
Antrag in  slovenischer «Sprache überreicht wurde, und das 
würde auch genügen; aber eine Uebersetzung ist nicht zu
lässig und die Aufnahme in slovenischer Sprache nach 
meiner Meinung gerade nicht erforderlich.

P r ä s i d e n t :  Stellen der Herr Abgeordnete dies
fa lls einen besonderen Antrag?

Abg. B r o l i c h :  Ich habe nur gegen die Berich
tigung gesprochen, die verlangt wurde, daß der Antrag 
des D r. B leiwcis in slovenischer Sprache wörtlich auf
zunehmen sei, es sei Sache des Schriftführers in dieser 
Beziehung das Protokoll zu berichtigen.

Abg. Dr. B l e i w c i s :  Jaz se skladam z go
spodom predgovornikovimi misli, ako bi bil gospod 
pevovodja le memo grede omenil mojega predloga, 
ker pa ga je  zapisal „wortgetreu", tedaj tir j am, da 
se predlog zapiše v je z ik u , v kterem sem govoril 
„Wörtlich".

Abg. B r o l i c h :  D as habe ich ja  auch gemeint, 
eine Uebersetzung wäre nicht zulässig.

P r ä s i d e n t :  «Ich halte mich verpflichtet, über den 
Antrag des Herrn D r. B leiweis die Meinung des Hauses 
einzuholen.

Ich stelle demnach an den h. Lanvtag die Aufrage 
ob derselbe mit dem Antrage des Herrn D r. Bleiweis ans 
Richtigstellung des Protokolles einverstanden sei? Jene 
Herren, welche m it diesem Antrage einverstanden sind, 
bitte ich aufzustehen, (w ird unterbrochen vom)

Abg. D r. T o m a n :  Prosim, vprašanje se še 
le mora odločiti, ali se ima predlog gospoda dr. 
B leiw eis-a, kakor se glasi, biti postavljen v za
pisniku, ali pa se mora denes izpustiti, in takrat, 
kadar pride na glasovanje biti tako zapisan. Le 
to je  postavno, drugo samovoljno.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, da von keinem der Herren 
Abgeordneten ein Antrag gestellt worden ist und blos 
H err D r. B leiwcis die Berichtigung des Protokolles in 
feinem Sinne verlangt hat, so kann ich nur den Antrag 
des Herrn D r. Bleiweis zur Abstimmung bringen. Ich 
wiederhole daher mein Ersuchen an diejenigen Herren, 
welche mit dem Antrage des Herrn D r. B leiwcis auf 
Richtigstellung des Protokolles in  seinem Sinne einver
standen sind, gefälligst aufzustehen. (Geschieht.) E r ist 
abgelehnt.

Abg. D r. T o m a n :  Prosim, gospod pred
sednik, jaz  mislim, da večina ni gotova.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte nochmals sich zu erheben. 
(Nach der Zählung.) Es sind 13 Stimmen.

Abg. D r. T o m a n :  Gospod predsednik! Jaz 
v smislu našega pravilnega reda, v smislu sklepa 
zborovega v zadnjej seji, v kterej se je  toliko 
govorilo o očitnosti, pred cesarjem, svetom in zbo
rom i z r e č e m  p r o t e s t ,  da se naša pravica tako 
rani, da se naj novejši sklep našiga zbora rani; 
ja z  protestiram, da po opravilnem redu se pra
vično zahtevanje dr. Bleiweis-a spolnilo ni. Po
stava nam mora biti sveta, vsegdar in povsod.

Abg. B r o l i c h :  Ich bitte H err Vorsitzender, ich 
würde dem Herrn D r. Toman volle Gerechtigkeit wider
fahren lassen, insofern er verlangt, daß die Aufnahme 
dieses Antrages in deutscher Sprache gestrichen werden 
soll. Dieses zu verlangen hat er nach der Geschäfts
ordnung das Recht. Ans die Streichung würde ich selbst 
den Antrag stellen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, der Gegenstand ist bereits 
durch die Abstimmung geschlossen, und ich kann daher ihn 
nicht zu einer besonderen Verhandlung bringen. (Abg. 
K r o m  er :  S o  ist's!) W as den Antrag des Herrn D r. 
Toman betrifft, daß der Protest in das Protokoll auf
genommen werden solle, so muß ich hicmit, obgleich ich die 
Gesinnung des Herrn Abgeordneten vollkommen achte und 
ehre, erklären, daß das gegen die Geschäftsordnung und 
gegen allen Tact ist, der im Hause beobachtet werden soll, 
Proteste in das Protokoll aufzunehmen.

Abg. D r. Toman.  Jaz sem ga izgovoril in 
svet ga bode slišal.

Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Ich bitte, 
ich muß m ir eine Bemerkung erlauben. Ich habe in der 
letzten Sitzung bei Gelegenheit der Debatte über §. 26 
darauf aufmerksam gemacht, daß ebenso, wie fü r das 
Recht der Regierung die Ausschüsse zu beschicken, ein 
Landesgesetz nothwendig erachtet w ird ; ebenso auch für 
das im §. 26 den Ausschüssen vindicirte Recht ein Lan
desgesetz nothwendig werden wird. Diese Erklärung, 
welche die Ansicht der Regierung feststellt, vermisse ich 
im Protokolle, und muß ersuchen, daß sie aufgenommen 
werde.

Schriftführer G u t t m a n :  Ich habe mich bei Vie
ser ganzen Stylisirung des Protokolls an die Geschäftsord
nung gehalten, welche vorschreibt, daß nur die Anträge, 
wie sie gestellt werden, wörtlich aufzunehmen sind, und 
daß die übrigen Sachen nur nebenbei berührt werden kön
nen. DaS war das 8. Sitzungs - Protokoll oder eigent
lich das 4., welches ans meiner Hand gegangen ist. 
Nachdem die drei vorausgegangenen 'den B e ifa ll insofern 
erhielten, daß keine Beanständigungen stattgefunden haben, 
so dachte ich auf (D r. T o m a n :  das ist eine Schmach!) 
mich an die möglichste Kürze zu halten; nichts desto we
niger habe ich wortgetreu den Antrag Seiner Excellenz 
aufgenommen, und habe die Redner, sowie sie sich in 
der Reihe meldeten, und zur Sprache kamen, angeführt.

Weiters habe ich im Eingänge dieses Paragraphed 
ausvrücklich eine kleine Bemerkung, wie auch eine kleine 
Begründung vorausgeschickt, und zwar ans dem Grunde, 
weil ich sie hier nicht fü r überflüssig hielt. I n  das 
Nähere der Debatte, in eine Erläuterung resp. Erörte
rung der verschiedenen Gründe der Sprecher habe ich 
mich nicht einzulassen geglaubt, eben aus dem Grunde, 
weil nach der Geschäftsordnung dieß nicht vorgeschrieben 
ist, und weil auch gleich bei der ersten Sitzung die Be-



merkung von einer S e ite  gefallen ist, daß die Protokolle 
so kurz a ls  möglich gefaßt werden sollen.

S ta tth a lte r  Freiherr v. S c b l o i ß u i g g : D a s  ist
alles ganz richtig, ich muß aber dann aufmerksam m a
chen, daß meine letzten W o rte , welche ich hier auch au s 
den stenographischen Aufzeichnungen entnehm e, daß die 
dann in dieser Beziehung einen A ntrag  en th a lten , welcher 
ohne w eiters in s  Protokoll aufzunehmen ist. E s  heißen 
die S ch lu ß w o rte : „W enn  also dieses nicht im Einverständ
nisse des H auses abgethan werden sollte, so ist der W eg 
allerdings angezeigt, den der H e rr  Berichterstatter berührt 
h a t, nämlich durch eine R egierungsvorlage es a ls  Gesetz 
in  A ntrag  zu bringen. Ich  muß aber darau f aufmerksam 
m achen, daß dann der ganze §. 26 au f diese A rt wird 
zur V orlage und B era thung  gebracht werden müssen". 
Ich  g lau b e , daß das wohl ein vollständiger A ntrag  ist; 
ich muß daher ersuchen, daß er aufgenommen werde.

P r ä s i d e n t :  D a  die in der letzten S itzung statt
gehabte Aeußerung S r .  Excellenz des H errn  S ta tth a lte rs  
augenfällig einen A ntrag  invo lv irt, so glaube ich, kann 
es keinem Anstande unterliegen, daß diese Erklärung auch 
in s P ro tokoll aufgenommen w erde, und glaube dießfalls 
überhoben zu sein das hohe H a u s  um  seine M einung  zu 
befragen. E s  w ird  daher die Berichtigung im P ro to 
kolle stattfinden. I m  klebrigen ist das Protokoll hiemit 
a ls  richtig anerkannt, und w ird  der Geschäftsordnung ge
m äß von m ir und dem H errn  Schriftführer gefertigt 
werden. (Geschieht.)

Ehe ich zur T agesordnung  übergehe, erlaube ich 
m ir dem hohen Landtage vorzutragen , daß eine P e titio n  
an  denselben eingelaufen ist vom T h o m as Schischkar, 
Gemeindevorsteher der Ortschaften M u ß te , H rastje , rc. e t  
K onsorten, um  A ufbau  einer Brücke statt der gegenw är
tigen lieberfuhr in S t .  Jacob  an  der S a v e . Diese P e 
tition ist vom H errn  Landtagsabgeordneteu D r. B leiw eis 
m ir so eben vor der S itzung überreicht worden. D a  w ir 
noch keinen P e titio n s-A u ssch u ß  h a b e n , so nehme ich 
einstweilen dieses Actenstück zu m ir und werde in  einer 
der nächsten Sitzungen die W ah l eines Petitionsansschus- 
ses au f die T agesordnung stellen, und sofort nach ge
schehener W ah l dieses Schriftstück dem Petitiouöauöfchusse 
zuweisen.

W eiter ist an den hohen Landtag eincv E in ladung 
ergangen von S e ite  des hiesigen V ereines „Čitavnica“. 
Ich  ersuche den H e rrn  S chriftführer dieselbe wörtlich vor
zutragen.

S chriftführer G u t t m a n :  (tieft.) „Slavni deželni 
zbor! V ponedeljk 2. februarja t. J. zvečer ob 8. 
uri bode tukajšna narodna čitavnica napravila 
„besedo s plesom“ pesniku Valentinu Vodniku v 
spomin.

Spoštljivo podpisani odbor se počastuje, in 
k tej besedi vse prečastite družnike slavnega de
želnega zbora spodobno povabi.

Odbor narodne Čitavnice.
V Ljubljani 28. januarja 1863.

Ambrož s. r.
Andrej Praprotnik, s. r.

tajnik.“

P r ä s i d e n t :  Ich  bitte den hohen Landtag von 
dieser freundlichen Einladung dieser gedachten Gesellschaft 
K enntniß zu nehmen. W ir  kommen nun zum ersten G e
genstände der heutigen T ag eso rd n u n g , betreffend die R e 
gulirung der E inguartirung  in Herzogthume K rain . D a  
die diesfälligen A nträge vom Landeöausschnsse ausgegan 

gen sind, so entfällt die Unterstützungsfrage. Ich  bitte den 
H errn  Abgeordneten Ambrosch seinen V ortrag  zu beginnen.

Berichterstatter A m b r o s c h  : B evor ich zum eigentli
chen V ortrage schreite, ersuche ick, die verehrten H erren M it
glieder des h. Landtages eine Berichtigung vornehmen zu 
w ollen , die sieb durch ein Versehen des Lithographen in 
den A u sw eis  über die B equartirung  a ls  nothwendig her
ausstellt. E s  gehören nämlich die in dem Verzeichnisse 
erscheinende erste u. dritte S e ite  zusammen, indem diese 
den A usw eis über die dauernde B equartirung  bilden; die 
zweite S e ite  ist für sich mid bildet den A usw eis über die 
T ransenal - B equartirung .

In d em  ich a ls  Berichterstatter von S eite  des Lan
desausschusses zu diesem V ortrage schreite, kann ich nicht 
umhin, au f die Ergebnisse der Thätigkeit des L andesaus
schusses dieses h. Landtages einen kurzen Rückblick zu 
w erfen, und dann die W ürdigung dieses A ntrages dem 
hohen H ause zu empfehlen. D e r Landesausschuß hatte das 
Unglück gerade im A nfange dieser S a ison  m it solchen 
V orlagen vor das h. H a u s  zu tre ten , welche nicht eine 
Erleichterung unserer Lasten in Aussicht zu stellen geeignet 
w aren , sondern vielmehr dahin gingen, dem Landesfonde 
einige neue A uslagen  aufzubürden. S osehr der Landes
ausschuß bedauern muß, nicht zugleich m it au f Ersparniß 
abzielenden Vorschlägen vor das h. H a n s  treten zu kön
nen, sosehr w ar es in der N a tu r der D inge gegründet, 
daß m an diese Gegenstände nicht verschob, weil jeder 
Aufschub gefahrbringend gewesen wäre.

D e r E rw eiterungsbau  unseres S p ita le s  ist dringend, 
und die Errichtung der Ir ren an sta lt ist es ebenfalls. W enn 
S ie ,  meine H e rren , diese A nträge näher berücksichtigen, 
so werden S ie  finden, daß der Landesausschuß vor Allem 
besorgt w a r ,  die Leiden der Menschheit zu m ildern: die 
körperlichen Leiden sollten durch die Erw eiterung des S p i 
ta ls , die Krankheiten des Geistes durch die Zustandebriu- 
gung einer bessern Irre n a n sta lt in Zukunft gelindert w erden!

W enn  auch einige A uslagen  bevorstehen, so dürften 
sie gerechtfertigt w erden, durch den Um stand, daß der 
Landesausschuß.vorerst nur mit A nträgen , die von w ah
rer H u m an itä t geboten w aren , vor die B erathung dieses 
hohen H auses getreten ist.

M ein  heutiger A ntrag  ist ebenfalls ein A ntrag  zur 
Linderung mannigfacher Leiden, zur Linderung m annigfa
chen Ungemaches, welches die B ew ohner unseres Landes 
zum Theile ertragen haben und zur Linderung manches 
Ungem aches, welche das m it S trapazen  belastete öster
reichische H eer in unserem Lande ebenfalls ertragen muß.

D ie Lasten der B equartirung  im Lande K rain , 
und die Beschwerden hierüber sind keine neue Erscheinung. 
Diese Lasten datiren sich von der Reoccupation unseres 
Landes nach der französischen Invasion .

W enn darnach auch mehrere Friedensjahre vorüber
gingen, so konnte unser Land K ra in  rücksichtlich der E iu - 
quartirung doch keine besondere Erleichterung w ahrnehm en, 
denn immer w a r dasselbe mit Durchzügen und mit E in- 
quartirnngeu heimgesucht.

A ls im Ja h re  1820  kaum nach Beendigung der 
französischen Kriege in dem Königreiche Neapel und S i -  
cilien mit G ew alt ein neues Regierungssystem eingeführt 
w urde, beschloß m an am Laibacher Gongreffe im Ja h re  
1821 durch die bewaffnete M acht Oesterreichs den kund
gegebenen Bestrebungen entgegen zu treten. E s  m ar- 
schirten 5 2 0 0 0  M a n n  österreichischer T ruppen nach Neapel 
zur Durchsetzung des absoluten P rincipes und der größte 
Theil davon passirte das Land K rain.

E s  gelang der M acht der österreichischen W affen,
l *



ihren Zweck in  kurzer Z e it zn erreichen; allein eine Hee
resmacht von 24000 M a n n  blieb dennoch bis zum Jahre 
1827 in den besagten Königreichen. A ls  in  dem Jahre 
1830 die bekannten Unruhen in  Frankreich und I ta lie n  
ausbrachen, wurde unser Land wieder der Schauplatz der 
Truppen - Durchzüge und Märsche. Diese Durchzüge 
wechselten fortwährend, w e il Oesterreich in  den italienischen 
Städten B o log na , Ferrara und Commachio das B c- 
satzungsrecht übte und w e il Oesterreich in  den eigenen 
italienischen Provinzen eine starke M ilitä rm ach t unter
halten mußte, und zwar Truppen a lls den deutschen P ro 
vinzen.

Dieser Wechselverkehr des E in - und Ausmarsches 
hat unser Land fortwährend getroffen. D a s  größte M aß  
der Ausdehnung dieser Beqnartirung tra t aber in  den 
Jahren 1847 und 1848 ein, und selbst nach der B ew ä l
tigung der damaligen Unruhen bedurfte cs noch in  den 
Jahren 1850 und 1851 großer Durchzüge, die alle durch 
unser Land, namentlich durch die Hauptstadt ihren Weg 
genommen haben.

E s ist w a h r, daß in  frühren Zeiten solange das 
Land bloß von Durchzügen in Anspruch genommen w a r, 
die Beqnartirung nicht so drückend, nicht so schwerfällig 
erschien; denn die Zeiten von den Jahren 1820 — 1830 
und selbst bis 1835 waren^bcsserc, die Verhältnisse w a
ren nicht so drückend, 'die S teuern nicht so groß, der E r 
werb w ar ausgiebig und die E inquartirung hat eben nur 
die Durchmarschstationcn betroffen. A lle in  nach B ew ä l
tigung der Unruhen von den Jahren 1848 und 1849 
hatten w ir  sicherlich geglaubt, daß m it der Bequarti- 
rung eine günstigere Wendung eintreten werde. Aber 
w ider Verhoffen erschien das neue Beqnartirungspatent 
vom 15. M a i 18 51 , welches uns die Last der Bequar- 
tirung weit härter machte, als sie es früher war.

E s  ist w a h r, daß man zur Anerkennung der sieg
reichen Erfolge des Heeres veranlaßt w a r ; cs ist w ahr, 
daß man fü r einen besseren Com fort des Heeres bedacht 
w a r : alle in ebenso wahr ist es auch, daß man diesen 
Com fort au f Kosten der Bevölkerung erweitert hat.

D e r Umstand nu n , daß w ir  im  Jahre 1851 ein 
hartes Bequartirungsgesetz erhalten haben, machte die 
Beqnartirung um so drückender, a ls w ir  sie jetzt in  dop
pelter Richtung tragen. E s  ist nicht die Absicht dieses 
Vortrages zwischen dem alten lombardisch-venezianischen 
und dem neuen Beqnartirungssystem die Unterschiede haar
klein aufzuzählen. A lle in  so viele Aufmerksamkeit erlaube 
ich m ir vom hohen Hause in  Anspruch zu nehmen, um 
zeigen zu können, warum  das neue Bequartirungsuorm ale 
härter ist, a ls es das vorige war. A n  und fü r sich w ird  
jede Beqnartirung um so drückender, je öfter sie in  A n 
spruch genommen w ird ; nebst dem w ird  sie aber auch um 
so empfindlicher, je mehr mau von dem Q ua rtie rträgcr 
verlangt und je weniger man ihn fü r seine Leistungen 
entschädiget. A lle  diese Schattenseiten besitzt das neue 
Bequartirungs-Patent.

Nach dem früheren Systeme hat die M ilitä rv e rw a l
tung fü r die Unterbringung der Garnisons-Truppen, d. i. 
derjenigen Truppen, welche dauernd bequartirt sind, gesorgt. 
D ie  M ilitä rve rw a ltu n g  hat die Garnisonstruppeu in  
ärarischen Kasernen vorerst untergebracht, und boten diese 
keinen genügenden R a um , so miethete sic selbst P r iv a t
gebäude au f Kosten des M il i tä r -A e ra rs  und bequartirte 
die Truppen in  diesen.

B e i der Unzulänglichkeit der Kasernen sind Q uasi- 
kasernen fü r die gemeine Mannschaft in  Anwendung zu 
bringen gewesen, und in  so w e it es sich um hiezu zu be

stimmende Privatgebäude gehandelt ha t, konnte nur ein 
fre iw illiges  Uebereinkommen m it dem betreffenden Eigen
thümer stattfinden.

N u r im  Falle der äußersten Noth konnte die Be- 
quartirung beim Landmanne eintreten.

Nach diesen Normen ist nun die Garnison immer 
in  —■ von der M ilitä radm in is tra tion  aufgenommenen Ge
bäuden bequartirt worden und so geschah es, daß nur bei 
Durchzügen die Beistellung der Q uartie re  von der B e
völkerung gefordert worden ist.

Ganz anders verhält cs sich nach dem neuen Be- 
quartirungs-Norm ale.

Nach diesem w ird unterschieden eine dauernde und 
eine vorübergehende Bequartirung.

Erstere tr it t  dann ein, wenn die Unterkunft wenig
stens auf ein V ie rte l J a h r gefordert w ird , jede andere ist 
a ls Durchzug zu behandeln.

K ann die zugewiesene Truppe oder ein T h e il der
selben in  Kasernen oder in hiezu nach dem Ermessen der 
zuständigen Verwaltungs-Behörden verwendbaren S ta a ts 
gebäuden untergebracht werden, so findet fü r dieselben kein 
Anspruch auf die Beistelluug einer anderen Unterkunft an 
die Gemeinde statt.

Den Gemeinden steht es frei, fü r die Unterbringung 
der T ruppen und der Dienstpferde eigene Gebäude zu 
widmen und fü r diesen Zweck Kasernen, Quastkasernen, 
M ilitä rz insz im m er, S ta llungen zn erbauen oder auszu- 
m itteln. I n  O rten, wo zur Unterbringung des M il i tä r s  
eigens gewidmete Räume bestehen, müssen dieselben vor
zugsweise benützt werden.

D a s  gleiche kann fü r den Umfang ganzer Bezirke 
oder auch eines Kronlandes stattfinden, und es ist zu 
solchem Ende die B ildung  von Bequartirungsfonden ge
stattet.

Durch diese Verfügung stellet sich ein bedeutender 
Unterschied zwischen dem frühern und dem gegenwärtigen 
Bequartirungs - Systeme heraus, indem nach dem ersteren 
die M ilitä r-V e rw a ltu n g  fü r  die Beistellung der Bequar- 
tirungs-Lokalitäten zu sorgen und die Verträge abznschlies- 
sen hatte, gegenwärtig aber die Gemeinden dies zu thun 
verpflichtet sind, wobei immer noch der M il i tä r - V e r w a l
tung der Ausspruch über die E ignung der Lokalitäten an
heimgestellt bleibt. — • A lle in  nicht die Fürsorge zur B e i
stellung der Lokalitäten alle in t r if f t  jetzt die Gemeinden, 
sondern sie sind in die unangenehme Lage versetzt, fü r 
dieselbe Z ah l der Mannschaft doppelt mehr Lokalitäten 
beizuschaffen, als cs vorher der M ilitä r-V e rw a ltu n g  nö
thig war.

Nach den ruhmreichen Siegen des Jahres 1849 im 
In n e rn  der M onarchie, hat sich die Armee gewisser M as
sen um einen besseren Comfort verdient geinacht, der un
ter anderen M ehreren auch darin gefunden w ar, daß man 
fü r eine zweckmäßigere Unterbringung der Mannschaft be
dacht gewesen ist. E s  ist arithmetisch bestimmt worden, 
tote vie l Knbik-Schuh Luftraumes ans jeden M a n n  in  dem 
Wohulokale entfallen müsse, die Betten sind nur fü r  ein
zelne Personen bestimmt und so eingestellt worden, daß 
zwischen jedem Bette ein drei Schuh lehrer Raum  sich 
befinden solle. Durch diesen aus Gesundheitsrücksichten 
veranlaßten Com fort geschah cs, daß die früheren Kaser
nen nun kaum die H ä lfte  jener Mannschaft in  sich fassen, 
die sie ehemals in  sich aufzunehmen geeignet w aren; diese 
H ä lfte  tr if ft  nun als Garnison die Bevölkerung. Hiedurch 
wurde es veranlaßt, daß die vorher bestandenen ärarischen 
Kasernen überall zu klein geworden und deßwegen A n 
sprüche an die Gemeinden gestellt worden sind, fü r den



M ehrbedarf S o rg e  zu tragen. —  Nicht nur daß die V er- 
theilnng der T ruppen  in die verschiedenen K ronländer ohne 
irgend eines Einflusses der C ivil-B ehörden S ta t t  findet, 
sondern auch über die Competenzmäßigkeit der ausgew ie
senen B equartirungs-R änm lichkeiten, steht nur der Hähern 
politischen Behörde eine Jngerenz zu, die jedoch sehr oft 
p o s t  fe s tu m  kommt, weil der §. 16 des neuen B eq uar- 
tirnngs-N orm ales folgende sonderbare wohl einer Aen
derung bedürftige V erfügung enthält (ich bin so frei, die
sen §. wörtlich vorzulesen, er la u te t:)

„D er G em einde-V orsteher ha t eine Q n artie ran fo r- 
dernng des M ilitä rs  selbst dann, w enn er sic fü r das ge
setzliche M a ß  überschreitend hielte, in A usführung  zu 
bringen, sobald der T ruppen-C om m andant au f seinen A n
forderungen beharrt, widrigcnS dieser zur Anwendung von 
Z w angsm aßregeln  berechtiget ist."

D ie  E rfahrung  hat zu G enüge bewiesen, daß von 
dieser Berechtigung n u r allzu häufig Gebrauch gemacht 
wurde, und eben darin dürfte eine reichhaltige Q ue lle  der 
vielen und bittern bisherigen K lagen zu suchen sein.

A ußer diesen A nordnungen erscheint aber auch das 
nette Bequartirungsgesetz bei Bestimm ung der Q u a r tie rs -  
Entschädigung und der Schlafkreuzer ungünstiger fü r den 
Q u a r tie r trä g e r a ls  das vorige.

B ei Durchzügen ist früher 1 %  kr. C. M . pr. M a n n  
und Nacht bezahlt w orden, für ein O ffiz iers-Z im m er pr. 
Nacht 2 4  kr. C. M . —  D ie  dauernde B eq uartiru ng  fand 
aber nicht statt.

G egenw ärtig  tvird bei Durchzügen pr. M a n n  und 
Nacht 1 5/10 Nkr. entrichtet, dafür muß aber der Q u a r -  
tierträger auch die M enage beistellen, für welche in K ram  
14  Nkr. bezahlt w ird , eine E ntschädigung, die noch w eit 
hinter dem w ahren W erthe der wirklichen Reichnisse zurück
bleibt. F ü r  ein O ffiziers - Zim m er w ird jetzt 35 Nkr. in 
der S ta d t  bezahlt, am Lande 14 Nkr. und der S chlaf- 
kreuzer besteht bei der dauernden B eq uartirn ng  in 7/10 Nkr. 
p r. Nacht und M a n n , w enn die M ilitä r -V e rw a ltu n g  
die B ettsournituren  und daö S erv ice beistellt, sonst aber 
in  K asernen 2 1/2 Nkr.

Nachdem nun nach dem neuen B eq u a rtirn n g s - N or
male die Gemeinden verpflichtet sind, fü r die dauernde 
und vorübergehende B eg uartiru ng  zu sorgen, und nachdem 
außer in der S ta d t  Laibach, Neustadtl, K rainburg  und Lak, 
keine Gemeinde eigene B eqnartirungshäuser besitzt, so tritt 
die Nothwendigkeit ein , daß au f dem flachen Lande die 
E inquartirnng  in den H äusern  der ländlichen Bevölkerung 
vorgenommen werden muß.

D ie  Uebelständc, die d a rau s erwachsen, hier näher 
zu erörtern, erscheint überflüssig, nachdem unser sehr chren- 
werthe H err R eichraths - Abgeordnete und Landeshaupt
m an n s-S te llv e r tre te r  v. Wnrzbach in seiner im Reichs
rathe gehaltenen Rede dieselben umständlich entwickelt h a t, 
umständlicher a ls  es meiner schwachen D arstellung gelingen 
wird. E r  hat den S atz  ausgesprochen und nachgewiesen, 
daß der Oestcrrcichcr nicht sagen kann: „M ein  H a u s  ist 
meine B u rg " . Ich  aber erlaube m ir noch diese N egation 
dahin zu erw eitern , daß der K rainer nicht sagen kann, 
die N ahrung  des Landm annes sei fü r ihn allein vorhan
den, und nicht selten theilt auch sein Vieh das F u tte r mit 
der einqnartirten Kameradschaft!

W enn auch die 2 5/ 10 Nkr. eine hinreichende E n t
schädigung für a ll das Ungemach und für daS Lagerstroh 
w äre, so bestehen tioch eine M enge Rcichnissc, die der ein- 
quartirte  M a n n  j u  Anspruch nim m t. D a s  M enagegeld 
zahlt kaum das Fleisch, dieses braucht noch Zubereitung —  
S sttj und am Ende noch die Zuspeise, das Holz zum

Kochen k . —  Alle diese Nebenbedürfnisse reichet der Q u a r -  
tierträger ohne alle Entschädigung und gibt noch die Lei
stungen seines W eibes und der sonstigen Hausgenossen 
daraus, um  bett Anforderungen zu genügen.

W ie bitter muß es daher für den Landmann sein, 
wenn er nach sorgfältiger Ausscheidung der zur V eräuße
rung und Deckung der S te u e r bestimmten Lebensmittel 
den Rest der fü r sich, seine Kinder und sein Gefinde auf
gespeicherten Lebensmittel m it unerw arteten Gästen theilen 
muß, die den V orra th  vor der Zeit verzehren und seine 
Fam ilie dem bittersten Nothstände P re is  geben, wie die 
E rfahrung  lehret; denn m an hat hier zu M ark t oft ge
sehen, daß Landleute von der nächsten Umgebung Gemüse 
und Zuspeisen gekauft haben, um  der einquartirten M ili
tä r-M a n n sc h a ft das geforderte Zngericht beizustellen.

W o für diese Rcichnissc eine Entschädigung, wo 
für diese Last, die in unserm Lande beinahe 4 0  Ja h re  
ununterbrochen dauert ein Ersatz? S in d  die Schlafkreu- 
zer ein Ersatz d a fü r?  Ich  glaube n e in !  H aben die 
Schätzungs - Commiffärc bei der Aufnahm e des K atasters 
und bei der Schätzung in diesem Laude aus diese mit dem 
R u ra l - Besitze jetzt fortdauernd verbundenen Lasten Bedacht 
genommen? Ich  glaube nein und dennoch ist es nothw en
dig, daß dieser Gegenstand im Lande einm al einer bessern 
W endung zugeführt werde, damit der G rundsatz: Gleiches 
Recht und gleiche Pflicht in Oesterreich eben so zur W a h r
heit w erde, wie der Grundsatz J u s t i t ia  re g n o ru m  f u n -  
d a m e n tu m , bei der in Oesterreich durchgeführten G rund- 
Entlastnng seine Rechtfertigung gefunden hat.

Um diesem Grundsätze in der hier besprochenen 
Richtung getreu zu sein, dürfte nicht überflüssig sein, jene 
Umstände näher zu erw ähnen , welche eine so ausgiebige 
E ingnartirnng  in diesem Lande veranlassen.

E s  ist bereits bemerkt w orden, daß bei den in I t a 
lien wiederholt ansgebrochenen U nruhen das Land K rain  
nu r von den Dnrchzugsmärschen berührt w ar. Allein gegen
wärtig träg t daö Land eine doppelte B eq u a rtiru n g sla st, 
die B equartirung  fü r die Durchmärsche und die B eqnarti- 
rung fü r die G arnison. D a s  Land K ram , welches früher 
nur zum Dnrchzuge der T ruppen  bestimmt w ar, ist jetzt 
a ls Vorposten von I ta lie n  der Vorplatz der W affen für 
dieses Land. W ie sehr diese B ehauptung durch Ziffern 
erhärtet werden kann, beliebe die hohe Versammlung an s 
folgender M ittheilung  zu entnehmen, die blos die S ta d t  
Laibach um faßt.

D ie  S ta d t  Laibach hat einen B elagraum  für 2000 
M an n  Transene oder für 1760 M a n n  und 68 S ta b s  - 
und Oberoffiziere, und diese S ta d t  hat in den Ja h re n  
1 8 5 8 , 1 8 5 9 , 1860  und 1861 für S tabsoffiziere 1 1 2 8 , 
für Oberoffiziere 9490  und für die M annschaft 2 ,389 .476  
Q uartie rpo rtionen  geleistet, folglich im Ganzen nahe an 
zwei und eine halbe M illion  Q nartierportioncn , w orunter 
die in den ärarischen G ebäuden beqnartirt gewesene M a n n - 
schaft nicht gezählt wird.

E s  entfallen denmach in diesen 4  Ja h rc it im D urch
schnitte au f jedes J a h r  6 0 0 .023  Q uartierportionen.

W eil jedoch in diesen kriegerischen J a h re n  außeror
dentliche Ereignisse auch außerordentliche Bedürfnisse ver
anlaßt haben, so können diese allein um  so weniger zur 
B asis einer dauerden B eurtheilung genommen werden, a ls  
sic sich nu r a u f die S ta d t  beschränken, in diesem V or
trage aber die Verhältnisse des ganzen Landes dargestellt 
werden sollen.

Ich  werde so frei sein, Ih n e n  ein B ild  der gegen
w ärtigen B equartirung  im Zeiträum e vom 1. J ä n n e r  b is  
letzten Oktober 1862 vor die Augen zu führen.



Gegenwärtig leistet, was bereits erwähnt, das Land 
Kram die Transenal- und die dauernde Bcqnartirnng.

Jetzt beschränkt sich die Transenal - Bequartirung 
größtcntheils ans den S tandort Laibach. Dieser umfaßt 
den engern und den weitern Bequartirungs - Rayon. Den 
engeren bildet lediglich die L-tadt, der weitere umfaßt fo l
gende Ortschaften des Bezirkes Umgebung Laibach's: 
K le če , S a v le , J e ž c a , M a la v a s , G le in ic , K o z a r je , 
V a ič , R u d n ik , O rle , S re d n ja va s , D o le jn a va s , S te 
fa n s d o rf , F u ž in e , O b e rh ru š ica , U n te rh ru š ica  , 
U dm at, S e lo , M oste , O bersch ischka , U ntersch isehka , 
Tom ačov, S tošce, D ra v le , V iž  m a r je , S t. V e it.

D ie S tadr Laibach umfaßt circa 988 Häuser —• 
von denen jedoch die am Moraste nicht in die Bequarti
rung cinbezogen werden, daher immer m ir die runde 
Summe von 900 Häusern anzunehmen ist, die benannten 
Ortschaften 811 —  welche zusammen das Gesammtobjekt 
der Bequartirung bilden.

D er engere Bequartirungs-Rayon —  nämlich die 
S tadt Laibach —  bietet einen Bcquartiruugs-Raum für 
1760 M ann und 68 S tabs- und Oberoffiziere, einen 
Offizier zu 6 M ann gerechnet, hat Laibach einen Fassungs
raum für 2000 M ann Transcnen in runder Summe. 
A lle in die S tadt ist m it Garnison belegt. Jene Räum
lichkeiten, welche von den Bürgern für Transene-Truppen 
bestimmt sind, wie die Transenalkaserne und die zur A u f
nahme von Transenen eingerichteten Privatzinözimmer 
nehmen die Garnisonstruppen ein. Es sind zusammen 
1231 M ann. Es trägt nun Laibach durch die Beihilfe 
der Bevölkerung eine Garnisonsbequartirung von 1231 
M ann und mehreren Offizieren, daher diese Stadt ihren 
engeren Bequartirungsrayon den Durchzngstruppen nicht 
mehr freistellen kann. D ie Folge davon ist die, daß das 
flache Land in der Umgebung Laibachs fortwährend m it 
Durchzngstruppen belegt ist, weil in Laibach selbst kein 
Raum mehr vorhanden ist.

Rach amtlichen Erhebungen sind in den ersten 10 
Monaten des verflossenen Jahres in  dem ganzen —  en
geren und weiteren Bequartirungs-Rayon bequartirt ge
wesen:

655 Offiziere,
61059 Mann,
3336 Pferde.
Diese 61059 M ann haben in den verflossenen zehn 

Monaten lediglich in  den 988 Häusern in der S tadt und 
in 811 Landhäusern ih r Nachtlager gefunden.

Die Ueberbürdung dieser Provinz gegenüber dem 
ganzen Reiche und das Unverhältniß zwischen den einzel
nen Bezirken und Gemeinden des Landes Kram  unter sich 
vor die Augen zu führen, dürfte vielleicht folgende D a r
stellung gelingen. Nach der Statistik des Freiherrn von 
Czoernig vom Jahre 1861 beläuft sich der Friedensstand 
der Armee nach dem Etat vom Jahre 1858 auf 280.000 
Mann.

E in  jeder M ann im österreichischen Heere braucht 
soviel Quartierportionen, daS ist so viele Nachtlager, als 
es Nächte im Jahre g ibt; ein jeder M ann hat daher die 
Anforderung auf 365 Quartierportionen. Bei dem Be
stände von 280.000 M ann  beläuft sich das Erforderniß 
int ganzen Reiche auf 102,200.000 Quartierportionen, 
welche das Reich dem Heere zu leisten hat. Diese Be
quartirung kann entweder in  ärarischen Kasernen stattfin
den, oder wo diese mangeln, muß sie auf Privatkosten bei 
der Bevölkerung geleistet werden.

Um einen Vergleich zu stellen, inwieferne unser Land 
gegenüber der ganzen Monarchie durch diese früher bezeich

nete Bequartirungslast überbürdet w ird , haben sich mir 
zwei Wege vor die Augen gestellt; der eine Weg ist der 
der Parifizirnng mit der Häuseranzahl deS ganzen Rei
ches, und der andere Weg der der Parifizirnng mit der 
Bevölkerung des Reiches. W eil die Bequartirung nur 
auf die Häuser basirt ist, so konnte nur die Häuserzahl 
als Maßstab angenommen werden, insoferne sich bewohn
bare Räumlichkeiten darin befinden, welche allein den Be- 
qnartirungsraum eines Hauses bilden.

Nachdem jedoch über die bewohnbaren Räumlich
keiten aller Häuser der Monarchie kein Ausweis vorliegt, 
so kann aus dieser Grundlage keine genaue Vergleichung 
ersichtlich gemacht werden. Angenommen jedoch, daß jedes 
Haus nur den Belagraum für einen M ann bilden würde, 
so entfallen bei Entgegenhaltung der 102,200.000 Q u a r
tierportionen zu der Häuserzahl tu der ganzen Monarchie 
von 5,288.579 auf ein jedes Haus circa 20 Portionen, 
jedoch nur in der Voraussetzung, daß gar keine ärarischen 
Kasernen bestehen würden.

Nachdem nun das Herzogthum Kram  73.286 H äu
ser zählt, so könnte dasselbe bei diesem Verhältnisse nur 
1,465.720 Quarticrportionen jährlich leisten, in der V o r
aussetzung, daß in jedes Haus des Landes die Beqnar- 
tirung faktisch verlegt werden könnte.

W ie sich jedoch in der Wirklichkeit diese Proportio
nen verhalten, ist ans der vorbenannten 4jährigcn Be- 
quartirungs-Belastung der S tadt Laibach zu entnehmen, 
wornach .nur auf 900 Häuser jährlich 600.023 Q u a r
tierportionen wirklich entfallen sind, daher jährlich 
auf jedes Haus 607 Qnartierpvrtioncn kommen, wenn 
jedes nur einen M ann zu bequartiren gehabt hätte. Nun 
gibt es aber auch Häuser, welche die Verpflichtung zur 
Bequartirung bis zu 12 M ann haben; ihre Last wird 
sich daher durch die M ultip likation der Einheit heraus
stellen.

Uebergeht man auf Grundlage dieser Vergleichung 
zur Beurtheilung der Transenal - Bequartirung in den er
sten 10 Monaten des Jahres 1862, so ergibt sich, daß 
schon durch die Transenal-Bequartirung allein (ohne Rück
sicht auf die später erörtert werdende Garnisons - Bequarti
rung) in den benannten 1799 Häusern des engern und 
weitern Bequartirungs -Rayonö das aufgestellte Verhält
niß bedeutend überschritten ist. —

Wenn in diesen 10 Monaten jeder Transport nur 
eine Nacht in jedem Bequartirungs - Orte sich aufgehalten 
hätte, so würde die obige Häuser-Anzahl in diesem Zeit
räume 61.059 Quartierportionen geleistet haben, was 
jedoch der Wirklichkeit nicht entspricht, indem die T rans
porte auch längere Zeit hier verweilen.

S ie  haben auch in diesem Zeiträume 655 Offiziere 
bequartirt. M an  rechnet bei der Bequartirung auf 
einen Offizier 6 M a n n , folglich haben diese Ortschaften 
in  den erwähnten 10 Monaten nicht 61.059 sondern 64.989 
Quartierportionen geleistet, wenn jeder Durchzug nur 
eine Nacht hier geblieben wäre. Nach der Erfahrung 
wird man nicht irre gehen, wenn man die Hälfte P o r
tionen dazu schlägt, weil bei einer größern S tation oft 
Rasttag gehalten w ird , und so kann man annehmen, daß 
in diesen 10 Monaten der engere und weitere Bequarti
rungs-Rayon 97.483 Portionen geliefert hat, wornach 
auf jedes Haus 57 Portionen entfallen. Würde man 
diese Proportion auf das ganze Jahr von 12 Monaten 
ausdehnen, so würden gerade in einem Jahre aus jedes 
Haus 91 Portionen bloß fü r die Transenal-Bequartirung 
entfallen.

Schon diese Darstellung beweiset deutlich, daß der en-



gerc und weitere Bequartirnngs - Rayon von Laibach einzig 
und allein durch die Transenal - Beqnartirnng gegenüber 
der ganzen Monarchie überbürdet ist.

Nach einem hier beiliegenden Verzeichnisse vom 18. 
November 1862 war folgende Garnisons - Mannschaft im
Lande beqnartirt:

I n  L a ib a c h ........................................................ 2.204
Im  übrigen L a n d e ...................................  2.140

zu s a m m e n .............................4.344
Werden hievon abgezogen die in den ärarischen 

Gebäuden in Laibach und Neustadt! beqnartirten 1.399
so verbleiben auf Kosten der Hausbesitzer beqnartirt 2.945 
Mann. Diese Zahl benöthiget im Jahre . . 986.925 
Quartierportionen, es leistet somit Kram faktisch 
im Jahre für die G a r n is o n ............................  986.925
für die Transenen in der S tadt Laibach nach 
dem vorbezeichneten 4jährigen Durchschnitte . 600.023
für die Transenen im Bezirke Umgebung und sonst 
an den Durchmarsch-Strecken, besonders in  Un- 
terkrain bei den Kavallerie - Durchzügen, da diese 
gewöhnlich nicht m it der Eisenbahn gehen,
approrimativ: .................................................... 300.000
somit gering gerechnet jedes Jahr . . . .  1,886.948 
Qnarticrpvrtionen.

W eil nach der Häuseranzahl wegen nicht vorliegender 
Erm ittlung der bewohnbaren Räumlichkeit kein genauer 
Vergleich geführt werben kann, so werde ich nun versuchen, 
das Verhältniß nach der Bevölkerung darzustellen, weil 
die Zahl der bewohnbaren Räumlichkeiten m it der Zahl 
der Bevölkerung in gleichem Verhältnisse sich befindet; je 
mehr Bevölkerung, desto mehr bewohnbare Räumlichkeiten 
müssen vorhanden sein.

Wenn sich der Bedarf der normalen Beqnartirnng 
in Oesterreich aus 102,200.000 Quartierportionen beläuft, 
so stellet sich dieses als das richtige Verhältniß zu der 
Gesammtbevölkerung Oesterreichs, m it Ausnahme der M i 
litärgrenze, m it 33,600.000 Seelen heraus.

Nachdem nun nach der Volkszählung vom Jahre 
1857 in K ram  eine Bevölkerung von 451.000 Seelen 
cristirt, so könnte nach diesem Verhältnisse auf Kram 
nur eine Beqnartirnngslast von 1,333.065 Qnartierpor- 
tionen entfallen; nachdem aber, wie früher gezeigt wurde,
Kram  jä h r l i c h ...................................................  1,886.948
M ilitä r  - Portionen leistet, so ergibt sich gegen
diese Berechnung p r.................................. .....  . 1,333.065

ein P lus  v o n ........................................ 77 553.883
Quartierportionen, welche zu 25/ , „  Kreuzer berechnet, ein 
Kapital von 13847 fl. 7 kr. bilden, welche daS Land 
nach dieser approrimativen Berechnung fü r die dauernde 
und Durchzugs - Beqnartirnng der Truppen zu Gunsten 
deS ganzen Reiches faktisch leistet und immer geleistet hat.

Es erscheint somit das Land K rain sowohl nach 
dem Verhältnisse der Häuseranzahl, als nach dem Ver- 
hältnisse der Bevölkerung durch die Beqnartirnng der 
Mannschaft gegenüber der ganzen Monarchie überbür
det. Diese Üeberbürdnng stellet sich gegen einzelne Krön
ender noch greller heraus. Ziffermäßig kann sie hier 
nicht angegeben werden, weil die Daten der N a tu ra l-B e - 
qnartirung in den andern Kronländern dem Laudcsans- 
schnste mangeln; allein sicher ist eS, daß in jenen 
Ländern, in denen aus dem Staatsschätze zahlreiche Ka
sernen erbaut worden sind, die Bevölkerung eine gerin
gere Natural - Beqnartirnng zu tragen hat.

. „Noch ungünstiger stellet sich die Beqnartirnng der 
M ilitä r-P fe rde  in Kram  dar. Nach dem vorbemeldeten

Ausweise sind gegenwärtig im Lande 1826 Pferde in 
dauernder Beqnartirnng eingestellt.

Nach der Czoernig'schen Statistik hat die österrei
chische Armee in Friedenszeiten 48.916 Pferde, diese be- 
nöthigen im Jahre 17,854.240 Stallportionen in  der 
Voraussetzung, daß sie durchaus bei den Besitzern einge
stellt werden.

So wie sich durch die Vergleichung mit der Bevöl- 
kcrungszahl ein annäherndes Verhältniß der Beqnartirnng 
herausgestellet hat, eben so dürfte der Viehstand bei der 
Pferde-Bequartirnng den Maßstab bilden, weil in jenen 
Ländern, in denen der Viehstand größer ist, auch mehrere 
Stallungen vorhanden sein müssen.

I n  der österreichischen Monarchie 
zählt man 3,460.399 Pferde
u n d ..............................................   . 14,257.116 Rinder

zusammen . . . .  17,717.515 Stücke.
W ird  nun nach dem Verhältnisse der Stallportionen 

zur Anzahl des Viehstandes gerechnet und diese Rechnung 
ans Krain angewendet, ivclches einen Viehstand von 
209.816 Stück hat, so könnten auf Krain verhältnißmäßig 
nur 211.998 Stallportionen entfallen.

D ie  permanente Pferdebeqnartirnng in K ra in  mit
1826 Pferden erfordert allein schon deS Jahres 666.490
Stallportionen.

Werden hiezu nach der Wahrnehmung der 
10 Monate des v. I .  von Jänner bis Ende 
Oktober die Transcnalpferde-Bequartirungen von
circa ..................................................................... 5.000
Stallportionen gerechnet, so ergibt sich ein jähr
liches Erforderniß v o n ..................... 671.490
Srallportionen. Dieses mit dem vorbezifferten
Verhältnisse p e r ..................................... 211.998
verglichen, zeigt eine Üeberbürdnng von . . . 459.592
Stallportionen, welche zu 25/10 kr. per Nacht berechnet
ein Kapital von 11.489 fl. 80 kr. repräsentirt, welche das 
Land Krain über seine Verpflichtung rücksichtlich der M i 
litärpferde - Beqnartirnng als Opfer dem Gesammtvater- 
lande hingibt.

S o  wie die Beqnartirnng der M ilitä r-P ferde bei 
den Besitzern in  jenen Ländern geringere Dimensionen 
einnimmt, in denen sich Kavallerie-Kasernen befinden, in 
eben dem Maße muß diese A rt der Beqnartirnng im 
Lande K ra in  um so empfindlicher erscheinen, als im gan
zen Lande sich nicht ein einziger Kavallerie-Pferdestall be
findet.

M an  kann nicht unerwähnt lassen, daß besonders in 
der neuesten Zeit die S tadt Laibach durch die Bequarti- 
rung der M ilitärpferde sehr hart mitgenommen wird.

ES ist den Mitgliedern dieser hohen Versammlung be
kannt, daß bis zum Dnrchznge der Eisenbahn, Laibach ein 
Stapelplatz des Fuhrwerkes war. D ie Masse Transport- 
Güter, welche ans dem Triester Hafen in daS In land 
und weiter ins Ausland befördert wurden, nahmen auf 
der Achse ihren Zug durch Laibach, und die vielen Fnhr- 
mannspferde wurden in den damals zahlreichen Stallungen 
der Laibacher Einkehr-Gasthäuser eingestellt.

S e it dem Bestände der Eisenbahn hat dieser Er- 
werbszweig aufgehört, die Einkehr - Gasthäuser haben ihre 
großen Stallungen zu andern Zwecken gewidmet, ein großer 
Mangel an Stallungen ist eingetreten —  und bei diesem 
großen Mangel an Stallungen vermehren sich fortwährend 
die Durchzüge und die dauernde Beqnartirnng von M i
litä r - Pferden.

DaS städtische Qnarticramt könnte die Leidensge
schichte der Laibacher Bürger erzählen, welche unnnter-



krochen Beschwerden vorbringen, daß sie durch die E in 
stellung und fortwährende D auer der M ilitä rp fe rd e  - B c- 
quartirung in ihrem W irthsgewerbe zu einer Ze it empfind
lich beeinträchtiget sind, wo man die Anforderungen an 
den Contribuenten in  jeder Richtung höher gestellt hat —  
zu eben der Ze it finde eine beträchtliche S tö rung  in ihrem 
Erwerbe dadurch statt, daß sie P riva te n  darin keine U n
terkunft bieten können.

N u r der sehr guten Gesinnung der Laibacher B ü r 
ger und der andauernden Loya litä t derselben ist es zuzu
messen, daß dießfalls noch nicht ganz energische Vorste l
lungen a. h. O r ts  überreicht worden sind.

D ie  B ü rg e r Laibachs erwarten eben von diesem 
Landtage eine gerechte Abhilfe und heute ist der T ag , an 
welchem ich diese Leiden Ih re r  gerechten W ürd igung vor 
die Augen zu führen, endlich das Glück habe!

Nicht mindere Belästigungen erfahren die Landbe
wohner durch die Pferdebequartirung, die nebstbei auch 
noch die Mannschaft zu beköstigen haben. O f t  muß näm 
lich das V ieh des Hausbesitzers aus dem S ta lle  weichen, 
um den M ilitä rp fe rden  Platz zu machen, letzterer aber 
a ll die Unannehmlichkeiten ertragen, denen sich bei einer 
solchen Gemeinschaft nicht ausweichen läßt.

W enn nun dieser V o rtra g  das Unverhältniß der 
Bequarrirnngslast dieses Landes, gegen die übrige M o 
narchie approrim ativ darzustellen versucht ha t, so erübriget 
nocb, das Unverhältniß der Beqnartirung —  sowohl der 
dauernden als der transenen —- in t Lande selbst hervor
zuheben.

E s  ist schon vorher dargcthan worden, daß fü r die 
B eqnartirung der Transenen größtcntheils der engere B e- 
quartirim gsrayon in  Laibach, und der weitere in der Um
gebung Laibachs in  den namhaft gemachten Ortschaften in 
Anspruch genommen w ird . D ies  g ilt  fü r  jene Transporte, 
welche m it der Eisenbahn befördert werden. E s  haben 
überdies noch T ransporte an der Unterkrainer S traße 
gegen Neustadtl stattgefunden, die sich aber seit der E r 
öffnung der Steinbrück - Agram er B ahn vermindern dürften.

Diese Thatsache allein genügt, zu beweisen, daß nu r 
einige —  sehr wenigen Ortschaften des Landes und die 
Hauptstadt, zur T ragung der Transenal-Bequartirung be
stimmt sind, daher dieselben im  Verhältn iß  m it den ü b ri
gen Ortschaften des Landes rücksichtlich der Transenal- 
B equartirung offenbar überbürdet erscheinen, weil den 
meisten übrigen Ortschaften eine T ransena l-B equartirung 
niemals eingelegt w ird.

W as die G arnisons-Bcquartirung anbelangt, so fin 
det diese vor der Hand n u r in den im angeschlossenen 
Verzeichnisse angegebenen 37 Ortschaften statt. D ie  ü b ri
gen Ortschaften des Landes tragen demnach diese Last 
gar nicht.

W enn auch dieser Ausw eis an und fü r  sich h in
reichen dürfte, um  daö M ißverhä ltn iß  der Bequartirung 
im  Lande darzustellen, so w ird  dennoch versucht, dasselbe 
durch nachstehende Vergleichung näher zu bezeichnen.

I n  dem, diesem Vortrage beigeschlossenen Verzeich
nisse ist ersichtlich, daß die Bequartirung der Transenal- 
und Garnisonsmannschast sammt Pferden in  4296 Häusern 
m it einer Bevölkerung von 43.976 Seelen faktisch statt
finde.

Werden die als jährliche Bequartirungslast entzifferten 
1,886.948 Q uartie rportionen auf diese Häuseranzahl zu 
je Einem M anne au f jedes H aus re p a rtir t, so entfä llt 
au f jedes H aus eine Anzahl von 440 Q uartie rportionen 
jährlich.

W ürde die Anzahl der Bevölkerung zur Basis an

genommen, so beziffert sich diese Bequartirungslast auf je 
IO  Einwohner m it 427 Q uartic rportioucn  jährlich.

Könnte jedoch die Beqnartirung in allen Häusern des 
Landes gleichmäßig geschehen, so würden in Anbetracht, 
daß K ra in  73.286 Häuser und eine Bevölkerung von 
451.000 Bewohnern hat, ans je ein H a ns 2 6 , und auf 
je 10 E inwohner 42 Q uartie rportionen entfallen.

A ns  diesen beiden Vergleichungen des Landes K ra in  
m it der übrigen Monarchie und dann der m it der Beqnar
tirung belasteten Ortschaften m it den Ortschaften des gan
zen Landes ergibt sich daö Resultat, daß daS M iß vc rh ä lt- 
niß gegen die übrigen Länder der M onarchie geringer fei, 
a ls jenes, welches im  Lande selbst besteht, und aus diesem 
Schluffe ergibt sich die Frage von selbst, ob man nicht 
mehr G rund hat, daS M iß verhä ltn iß  im  Lande selbst vor
läufig zu ordnen, wozu der h. Landtag kraft der Landes
ordnung ohne weiters berufen ist.

Diese Erörterungen bilden nun den Gegenstand der 
weitern Betrachtung.

D aß die Bequartirung des Heeres eine Reichsan- 
gclcgenhcit sei —  bedarf, in  Anbetracht der sowohl im  
Herrenhause als im  Hause der Abgeordneten bereits ent
wickelten G ründe, keines weiteren Beweises. D a s  Heer 
dient zum Schutze der ganzen Monarchie —  es schützet 
die Gesammtheit gegen innere und äußere Feinde, und 
muß dorthin marschiren und dort in  größeren Massen gar- 
nisonircn, wo feindliche Sym ptome zu besorgen sind, und 
eben deßwegen kann nicht in Abrede gestellt werden, daß 
das Heer eine Angelegeilheit des Reiches sei, und eben 
w e il die ganze M onarchie dieses Schutzes bedarf, so sind 
auch die Lasten au f die ganze Monarchie gleichmäßig zu 
vertheilen. Diese Vcrthe ilung könnte dadurch geschehen, 
daß in alle Länder eine gleichmäßige Anzahl der Truppen 
verlegt und permanent erhalten werden w ürde ; —  allein 
dieser Umstand, der sich vermöge des Berufes der be- 
waffneten M acht nicht durchführen läßt, ist eine Unmög- 
lichkcit. Dieser Unmöglichkeit, nicht aber dem Beqnar- 
tirungsgesetze ist es zuzuschreiben, wenn in der Bequartirung 
eine Ungleichheit bezüglich der Länder unter sich —  und 
dann wieder bezüglich der einzelnen Theile eines Landes 
gegen einander bestehet.

Diese Ungleichheit kann jedoch durch ein Gesetz eben 
so wenig behoben werden, als es keinem Gesetze gelingen 
w ird, zu bewirken, daß K ra in  nicht ein Nachbarland 
I ta lie n s  sein würde.

E s  ist zwar nicht zu läugnen, daß durch ein neues 
Gesetz manche scharfe Seite des gegenwärtigen B equarti- 
rungs - Systems abgerundet, daß eben dadurch die Last 
fü r  den verpflichteten Q ua rtie rträ ge r erträglicher gemacht, 
ja  daß selbst bei einer verfassungsmäßigen Jngerenz au f 
diesen Zweig ein ökonomischer E in fluß  au f das S ta a ts 
budget durch a llfä llige  Beschränkung aller unzweckmäßigen 
sehr kostspieligen Truppendiölozirungen geübt werden könnte, 
allein nie und nimmer w ird  es einem Gesetze gelingen, 
jene Gleichartigkeit ins Leben zu bringen, die ans 
dem Satze: „Gleiche Rechte, gleiche Lasten" gefolgert 
werden w ill.

M a n  könnte gegen diese Zweife l folgende sehr ge
gründete Einwendung erheben:

W enn auch die N a tu ra l - Bequartirung nicht überall 
und in allen Ländern gleichmäßig durchgeführt werden 
kann, so kann dem Mißverhältnisse durch Entschädigun
gen aus dem Staatsschätze fü r jene Länder abgeholfen wer
den, in denen eine verhältnißmäßig zu bedeutende Beqnar
tirung statt findet. Dieser Grundsatz w ird  zum Theile 
beobachtet, denn cs werden die O ffiz iers - Quarticrzinse, die



Schlafkreuzer für die M annschaft und die S ta llgclder für 
die M ilitärpferde a u s  dem Staatsschätze bezahlt.

Diese Position der Schlafkreuzer bildet zwar im 
A rm ee-B udget eine eigene R u b rik , —  die nicht ganz 
300 .000  G ulden beträgt. E rw äget m an , daß für die 
Benützung der Pesther Kettenbrücke durch das M ilitä r  jä h r
lich 3 6 .000  fl. bezahlt w erden, so erscheint wohl obiger 
B etrag  fü r die Schlafkreuzer in der ganzen M onarchie zu 
gering, um  eine entsprechende Entschädigung zu bilden.

Eine höhere Position  für die Schlafkreuzer im 
A rm ee-Budget konnte a ls  das einzige M itte l zur thcilwei- 
fen Linderung dieses M ißverhältnisses betrachtet werden, 
allein dieser Erhöhung stellt sich die gemachte E rfahrung 
entgegen, daß allen Bestrebungen der Reichsvertretung zur 
M inderung des A rm ee-B udgets nicht gelingen konnte, eine 
erhebliche Ziffer herab zu drücken.

W enn  jedoch die Erhöhung des M ilitä r-B u d g e ts  
au s  A nlaß der höheren Q uartie r-E n tsch äd ig u ng en  eine 
noch höhere Besteuerung veranlassen müßte, so erscheinen 
in  diesem Falle die Q u a rtie r trä g e r zum Theile a ls  eigene 
Z ahler des erhöheten Schlafkreuzers. S o llte  jedoch einer 
künftigen R eichsvertretung durch andere Ersparnisse im 
A rm ee-B udget gelingen, diese Position der Schlafkreuzer 
a u f einen höheren G rad  zu steigern, so frag t sich denn 
doch, ob dadurch den Q u a rtie r trä g ern  in  K ra in  und über
haupt dem Lande geholfen werde, in so ferne die N atu ra l- 
B equartirung  in dem gegenwärtigen A usm aße verbleibt. 
M a n  möge erw ägen, ob von S e ite  der Q u artie rträg er 
alle K lagen verstummen w ürden, wenn anstatt eines 
Schlafreuzers pr. 2 r>/ ll) N k r., z. B . 5 Kreuzer entrichtet 
werden würden. Jeder m it den Verhältnissen unserer 
ländlichen Bevölkerung vertraute Beobachter w ird au f diese 
F rage m it einem entschiedenen N ein an tw orten , weil eine 
noch so splendide Entschädigung jene Uebelstände nicht a u s 
gleicht, die in moralischer Beziehung der ländlichen P o 
pulation zugefügt werden.

S o llte  aber auch der goldene Regen alle widerstre
benden G efühle beschwichtigen, so kann er eine Gleich
mäßigkeit der M ilitä r  - B equartirung  in  unserm Lande 
eben so wenig und au s den gleichen G ründen nicht herbei 
führen, a n s  denen dieses im ganzen Reiche unmöglich ist.

W enn demnach auch ein verbessertes B eq uartiru ng s- 
gesctz eine gleichmäßige V erthcilung dieser Last in unserm 
Lande nicht erzielen kann, so frag t m an m it Recht, w as 
soll denn nun  dann hier in K ra in  geschehen?

Ich  kann darau f a u s  E rfahrung  nichts anderes , a ls 
den S atz aussprechcn „H elfet euch selbst!"

Dieser S a tz  erscheint um  so gründlicher, a ls  er auf 
geschichtlichen W ahrnehm ungen basirt ist. D ie  B ew ohner 
der S ta b t  Laibach haben schon bei der D au e r der Durch- 
zugsbequartirung, diese Last so empfindlich gefunden, daß 
sie au f M itte l gesonnen haben, sich derselben zu entledigen.

Schon im J a h re  1845 hat sich ein Unternehmer 
gefunden, welcher das Koliscnm gebaut hat.

D ie Erträgnisse seiner Leistungen bestehen darin, 
daß er den Anspruch ans die Schlafkreuzer der B cqnar- 
tirungs - M annschaft stellte, und von jedem M an ne  im 
Ja h re  3 G ulden Q u a r t ie r -Z in s  von S e ite  der Bevölke
rung in Anspruch nahm .

M ehrere hier nicht zu erörternde G ründe haben im 
Ja h re  1852 156 Hausbesitzer von Laibach veran laß t, eine ei
gene Transenal-B equartirungs-K aserne zu gründen.

S ie  haben für jeden M a n n  ihrer N a tu ra l-D eq n a r- 
tirung 4 0  G ulden a ls  K apitalscinlage m it Vcrzichtung 
au f eine jede Verzinsung eingelegt, und ans diese A rt ge-

IX . Sitzung.

lang es ein Gebäude aufzuführen, welches R aum  für 568  
M an n  in sich faßt.

D ie  betreffenden H auseigenthüm er sind T autiem em it- 
eigenthümer dieses G ebäudes, und leisten nun für ihre N a 
tu ral - B equartirung  keine weitern Reichnisse, indem der 
Bezug der Schlafkreuzcr so gestellt ist, daß sich die Anstalt 
für ihre Bedürfnisse selbst deckt.

J a ,  sie w aren noch so glücklich zur Zeit a ls  die
se Anstalt bloß m it transenen T ruppen belegt w ar, im Z eit
raume von 5 Ja h re n  ein nam haftes C ap ita l zur E rw ei
terung dieses G ebäudes zu erübrigen.

A ußer diesen zwei Gebäuden bestehen noch zwei B ü r 
ger - M ilitä r  - Zinszim m er m it einem Gesammtfassunqsraum 
von 108 M an n .

Diese Id e e , verehrte H erren , ist nicht n eu , sic 
hat schon J a h re  vor dieser Z eit hier ihre G eltung gesun
den, den die S tä n d e  K ram s haben vereint m it den B ürgern  
von Laibach in den Ja h re n  1777 bis 1780 die S t .  P e 
ters - Kaserne und die Kaserne in Nenstadtl gebaut, und 
zwar ist die S t .  P e te rs-K a se rn e  a u s  den Bausteinen des 
aufgelösten Cistcrzienser - Klosters in F reudenthal auf
geführt worden.

Nebstbei haben die S tän d e  K ram s auch das E r- 
ziehungShauS hier zu diesem Zwecke angekauft. W ie, und 
auf welche A rt diese Gebäude nun in den Besitz des M i
litär - A e ra rs  gelangt sind, werden S ie  au s  der Denk
schrift entnommen haben, die Ih n e n  der LandcsanSschuß 
über das ständische Verm ögen zu übergeben die Ehre ge
habt hat.

D ie  neue ans G rundlage volksthümlicher In s ti tu 
tionen eingesetzte V ertretung kann au f keine würdigere 
Weise die V orgänger nachahmen, a ls  wenn sie in ihrem 
ersten beschließenden Landtage diesen Gegenstand auch a ls  
Landes - V ertretung  in ihre Obsorge nim m t, und dahin 
wirkt, daß auch jetzt Landesbequartirungs - Anstalten er
richtet w erden, aus welche schon daS neue B eqnartirnngs- 
Reglem ent, wie ich anfangs mitzutheilen die Ehre gehabt 
habe, hinw eist.

I n  diesem B eq uartiru ng s- Reglement w eist der h. 
Gesetzgeber vorerst aus jene ärarischen Räumlichkeiten hin, 
die sich für das M ilitä r  adaptiren lassen, und meine 
H erren , in  unserem Lande ist dießfallS noch kein Versuch 
geschehen.

M a n  hat lediglich die bestehenden ärarischen Kaser
nen occupirt, sich aber weiter nicht bekümmert, ob noch 
solche G ebäude vorhanden seien, die m it allfälliger Adap- 
tirung zum Zwecke der B equartirung  adjustirt und einge
richtet werden könnten.

Dessenungeachtet kam dem dritten Armee-Commando 
in J a h re  1860  der glückliche Gedanke, daß m an diesen 
P a ra g ra p h  des B equartirungsnorm ales denn doch realistren 
könnte. D a s  dritte Arm ee-Corps-Comm ando hier hat im 
M onate A pril 1860 an  die hiesige Landesregierung daS 
Ansinnen gemacht, cs möge das Schloß S ittich , welches 
ein w eites ärarisches Gebäude ist, au f die Fassung von 
drei Com pagnien M ilitä r  eingerichtet werden.

D ie  R egierung hat bereitwillig einen Commissar 
und einen Techniker abgeordnet; diese untersuchten die 
Gebäude und fanden, daß in einem Theile des G ebäudes 
nun wirklich ohne Anstand 3 Compagnien unterbracht werden 
könnten, und daß es n u r eines Aufwandes von 734  G ulden be
dürfte, um die A daptirnng herzustellen. D ie Regierung hat 
sich h ierauf an  die F inanz-Landes-D irection nach G raz ver
w endet, ob diese den Aufwand bestreiten wolle, indem sie 
durch die Schlafkreuzer ohnehin ihre reichliche Entschädi
gung erlangen würde. Allein die Finanz-Landes-D irection
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erwiederte, daß die D om äne wenig E rträg n iß  habe, und 
daß in demselben J a h re  dieser B e trag  nicht prälim inirt 
sei, sie daher nichts zur Sache thun könne. S ie  erklärte 
aber, daß sie nichts dagegen habe, das Gebäude zur B e 
nützung zu überlassen, w enn die Adaptirnngskosten an s 
einem andern Fonde bestritten werden, welcher dann seine 
Erholung an  den Schlafkrenzern finden dürfte.

H ie rau f ist nichts w eiter verfügt w orden, und es blieb 
n u r das B edauern  zurück, daß wegen einer solchen G ering
fügigkeit die theilweise Erleichterung der B equartirnng  
vereitelt worden sein konnte.

Ich  habe Ih n e n  nun, meine H erren , a u s  der jüngsten 
V ergangenheit zwei F acta  vor die A ugen geführt, welche 
u n s  einen W eg bezeichnen, diese Last dem Lande zu erleich
te rn , und zugleich dem M ilitä r  eine bessere Unterkunft zu 
verschaffen, a ls  cs dieselbe bis jetzt bei den Bew ohnern 
finden kann.

E s  ist w ahr, und ich weiß cs, m an wird mehrere 
E inw endungen diesen A nträgen, die hier vom Landcsans- 
fchusse gestellt worden sind, entgegenstellen, und diese E in 
wendungen sind auch nicht völlig unbegründet.

M a n  wird sagen: G erade der Referent ha t a u s  der 
Geschichte bewiesen, daß das Land zwei Kasernen und ein 
E rziehungshaus a n s  eigenen M itte ln  aufgeführt hat, wel
che aber jetzt in den ärarischen Besitz gelangt sind; w enn 
w ir nun  dafür sorgen w o llen , daß au s  LandeSmittcln, 
oder sonst aus eine A rt L andesbequartirnngs - Anstalten 
entstehen, so sind w ir nicht sicher, daß sie nicht nach J a h 
ren dasselbe Schicksal erfahren, wie die S t .  P e te r s - K a 
serne und die Kaserne in Nenstadtl. A llein diese E in 
wendung schreckt mich von meinem A ntrage nicht ab , 
denn w ir sind in ein anderes S tad iu m  der Gesetzgebung 
getreten, und schon die neuesten Ereignisse beweisen, daß 
ungeachtet der Vorsorge für die Armee dennoch Ersparnisse 
eingeführt werden, die eine vernünftige Oekonomie an  die 
H and  gibt.

Ich  besorge nicht, daß je mehr solche Verhältnisse ein
treten werden, daß das E igenthum , wenn es auch das 
Eigenthum  des Landes ist, nicht auch fü r ewige Zeiten 
dem Lande verbleiben werde.

I n  einer andern Beziehung dürfte m an m ir einwen
den: „W enn das Land vielleicht m it großen Kosten, die 
ans w as  fü r immer eine A rt erschwungen werden, Kaser
nen au fbau t, so ist das eine gewagte S pecu la tion , und 
eine unsichere Abhilfe. S o  wie die R egierung, die von 
den B ürgern  in  Laibach zur A ufrahm e der T ranscnal- 
T rnppen  bestimmten Räumlichkeiten jetzt m it G arn isons- 
iruppen belegt, so könnte sie im Falle, a ls  das Land neue 
Kasernen baut, sie m it G a rn iso n s-T ru p p e n  belegen, und 
den lieberschnß noch immer au f die ländliche Bevölkerung 
hinüber w erfen". Auch vor diesem Einw ände schrecke ich 
nicht zurück, indem ich eben in der Loyalität unserer R e- 
giernng und in dem festen Vorsatze des constitutionellen 
V organges die sichere Bürgschaft erblicke, daß das Recht 
immer Recht bleiben werde, und von keiner S e ite , auch 
nicht von der bewaffneten M acht m ehr werde unterdrückt werden 
können. (B rav o  im Zentrum .) M a n  könnte ferner noch 
einw enden: „ M it vielem Zagnisse ist der Landeöfond m it 
dem A ntrage au f B ew illigung einiger A uslagen  fü r das 
S p i ta l  und I r re n h a u s  endlich einmal hervorgetreten. 
Welch' ein vermessentlicher A ntrag au f Kosten des Landes 
B eguartirungs-A nstalten  zu errichten, deren E rhaltung  
denn doch endlich dann dem Lande anheim fä llt!"  Auch 
vor diesem E inw ürfe beuge ich mich nicht, meine H erren! 
Ich  weiß es wohl, daß das eine sehr heikliche Frage ist, 
ich weiß w ohl, daß es sich hier darum handeln würde,

nach dein P rinzipe des heil. C rispin , der den Reichen das 
Leder gestohlen h a r , um  den Arm en d arau s Schuhe zu 
machen, heute einigen B ew ohnern  eine A uflage aufzu
bürden, um ihnen ihre Last zu erleichtern. Allein dieses 
V erhältn iß  besorge ich eben nicht. Ich  artiknlire meinen A n 
trag  nicbt dahin , daß w ir durch die A nftheilung einer 
größern L an d -U m lag e  sogleich die M itte l finden w ürden , 
sofort B eg u a rtiru n g s-A n s ta lten  zu bauen und einen B e- 
g nartirungs - Fond zu gründen , sondern ich g lau b e , daß 
cS u n s  gelingen d ü rfte , Lokalitäten ans einige J a h re  zu 
m iethen, indem w ir eben im Besitze einiger Lokalitäten 
sind, die w ir besser durch B equartirnng  der M annschaft 
verw enden, a ls  wenn w ir die G ensdarm crie in Kasernen 
bequartiren, für welche das Land jährlich sehr hohe Zinse 
entrichtet. Diese Besorgnisse werden schwinden, wenn die 
von Ih n e n  vielleicht eingesetzt werdende Commission sich 
allenfalls nicht darauf beschränkt, einige Gebäude aufzu
führen, sondern nur bereits bestehende zu miethen.

Endlich aber, meine H erren! w ar ich so frei, I h 
n en , zw ar n u r approximativ jene M ehrleistung vor die 
A ugen zu stellen, die jetzt das Land im Vergleiche m it 
dem ganzen Reiche leistet. E s  beträgt dieß nach der 
Berechnung fü r die erw ähnten 10 M onate  circa 2 5 .0 0 0  fl. 
H a t  sich die Ansicht des h. H auses und des R eichsrathes 
irgendw ie schon B a h n  gebrochen, so w äre ein neues B e- 
g u artiru ng s - N orm ale zu entwerfen, in welchem diese Last 
p rälim in irt werden dürfte.

W enn es nun  dieser eingesetzten Commission gelingen 
w ird , durch die genauen D a ten  des I .  1862  ohne appro
ximative Berechnung die wirkliche U eberbürdung, die 
wirkliche M ehrleistung des Landes K ram  in diesem Ja h re  
gegenüber dem übrigen Reiche zu beweisen, so werden 
S ic  genügenden G rund haben, m it einer P e titio n  um  
Entschädigung hervorzutreten, und diese Entschädigung 
d ü r f t e , glaube ich, das erste M itte l sein, welches w ir 
zur Crcirung solcher Anstalten verwenden dürften.

Ich  werde daher die A nträge des Landesansschusses 
Ih r e r  gefälligen W ürdigung unterbreiten, und werde ge
rade nicht darauf bestehen, daß S ie  in  e tw as P ositives 
eingehen, n u r ersuche ich S ie , meine H e rre n ! im Interesse 
der guten S tim m ung  und des Landes den Gegenstand 
nicht fallen zu lassen, und wenn S ie  allenfalls noch keine 
G ründe zu einer decisiven Entscheidung finden, so belieben 
S ie  dock jene S chritte  einzuleiten, welche das H a u s  zu 
einer solchen zu führen im S ta n d e  sein werden.

D ie  A nträge des Landes - Ausschusses la u te n :
„D er hohe Landtag beschließe:
a . E s  seien zur B equartirnng  der in den ä ra r i

schen Kasernen und G ebäuden nicht unterbrachten G a r-  
nisonstruppen und M ilitärpferde Landes - B eq uartiru ng s - 
Anstalten durch pachtweise V erwendung schon bestehender 
geeigneter oder durch E rbauung  neuer Gebäude zu errichte».

b. Z u r Bestreitung der Kosten fü r die Errichtung 
und E rhaltung  sei ein B eq uartiru ng s - Fond zu gründen.

■ c . E s  werde ein besonderes C om ite, bestehend au s 
7 M itgliedern gewählet (  —  ich würde sagen a u s  neun 
M itgliedern — ) welches über die Punkte a . und b . E r 
hebungen zu pflegen und die speziellen A nträge noch in 
dieser Session zur B erathung zu bringen hätte.

d . S o llte  dieses während der gegenw ärtigen Land
tags - D au e r au s  w as  immer fü r einem G runde nicht 
möglich werden, so sei hierüber der begründete V ortrag  au 
den Landtag zu erstatten und die Erm ächtigung für die 
D urchführung durch den Landes - Ausschuß und bad er
wählte Com ite zu erwirken".



A u s w e i s
über jene Ortschaften, in denen die dauernde Bequartirung statt findet.

H än str-

a iy ah l

ßcöö l-

kerm lg

S eq n artirm ig

Nam e der Wrtschust
M a n n s c h a f t •pftrbe

A n m e rk u n g .

L a ib a c h  bei den B ü rgern 108 230
im Coliseum — — 742 6
in  der T irnauer-P riva t-K aserne — — 381 —
ärarische S t .  P ete rs-K ase rn e — — 722 —
I m  Kastell ärarisch — — 251 —

S u m m e in L a ib a c h — — 2204 236

D ie P ferde sind bei den B ürgern
N e u s ta d t l  ärarische Kaserne 272 2752 426 15 eingestellt.

A d e ls b e rg 203 1167 30 —
Č e rn u č 47 295 183 134

M a n n s b u rg 106 799 230 190
L a k 288 1891 190 162

K ra in b u rg 354 2474 302 145
L F n teršiška — — 15 30 Auch für Transene bestimmt.
O b e rš iš k a — — 12 19 dto. dto.

O b e r la ib a c h 217 1647 55 80
B ru n n d o r f 132 905 49 60

P re v o je 38 225 60 89
A ic h 82 492 19 35

K e r t in a 45 221 13 24
Ž e lo d n ik 6 34 11 20

V ir 20 128 88 129
D o m ža le 24 167 20 36
T e rz a in 101 742 54 78

D e p e ls d o r f 35 227 12 22
L a a k  bei M a n n s b u rg 73 564 11 20

S to p 43 276 24 48
J e š č a — — 24 28 Auch für Transene bestimmt.

T o m ačo v — — 16 25 dto. dto.
S to š c e — — 16 28 dto. dto.
Z a v le — — 8 14 dto. dto.
K le č e — — 9 16 dto. dto.

B re z o v ic 51 367 57 60
In n e rg o r ic 35 247 29 52

L o o g 34 264 34 56
D o b ro v a 57 372 32 58

F re u d e n th a l 14 99 19 10
F ra n z d o r f 67 513 32 56
P o d g o ra 21 157 8 —

V e rd 63 483 14 24
S a a p 28 173 7 12

S c h w e in b ü c h e l und T re n n g o r ie 41 275 31 51

Summe . .
Hiezu die S um m e von S e ite  12 .

Total - Summe . .

2497
1799

4296

17956
26020

43976

2140 1826



J u s  m et  s
über die Ortschaften des engern und weitern Beguartirnngs - Rayons Laibach für die Bequartirung

der Durchzugstruppen.

H ain e dcr G rischast
H äiiscr-
anzahl

ö r v ö l-
k en tn g

G eq u artiru n g
A n m e r k u n g .

<Mstm Mam-
srijnft Mrrde

L a ib ac h 988 20074 W ird auch Garnison einquartirt.
K leče 22 177 detto detto
Z a v le 39 234 detto detto
J e š č a 6 35 detto detto

M a lav a s 29 164
G leinie 22 154
K o z a rje 34 264

V aič 49 428
R udn ik 13 89

O rle 26 180
S re d n ja v a s 12 76
D o le jn av as 11 54
S te fa n s d o rf 35 278

F u ž in e 9 58
O b e rh ru š ica 24 147

U n te rh ru š ic a 26 168
U dm at 23 154
Z e lo 14 66

T om ačov 40 270
M o ste 36 320
S o šc e 36 236

D rav le 64 423
V ižm arje 50 346
S t. V eit 50 430

O b e rš išk a 57 429 Wird auch Garnston einquartirt.
U n te rš išk a 84 766 detto detto

Summe . . 1799 26020

S e it  1. Jän n e r bis letzten October 1862 sind
Transene bequartirt worden . - - 655 61059 3336

P r ä s i d e n t :  D a  dieser Antrag aus mehreren 
Theilen besteht, so bin ich bcmüssiget, dicßfalls nach §. 32 
der Geschäftsordnung die Generaldebatte vorausgehen 
zu lassen.

E s  hat sich bereits vor der Sitzung a ls Redner bei 
mir der H err Abgeordnete Guttm an gemeldet; während 
der Sitzung hat sich auch H err Freiherr von Apfaltern ge
meldet. Ich ertheile dem Herrn Guttm an das W ort.

Abg. G u t t m a n :  Eines der, S ta d t und Land 
gleich empfindlich berührenden Gesetze der neuern Zeit ist 
offenbar das M ilitärbequartirunqs - Gesetz vom 15. 
M a i 1851.

F ür die Richtigkeit dieser Ansicht dürften die Klagen, 
welche aus allen Ländern erschallten, und schon in die 
Landtagsversammlungen gedrungen sind, laut sprechen.

D a s  Drückende dieses Gesetzes ist sich zu erklären, 
wenn man auf die Entstehung dieses Gesetzes hinblickt.

Dieses Gesetz entstand nämlich zu einer Z eit, wo 
die öffentliche Ruhe und Ordnung noch nicht sicher ge

stellt, wo daher den militärischen Rücksichten die H aupt- 
rechnung getragen w ard; wo sonach alle Nebenrücksichten 
minder in das Gewicht schlugen.

Nicht zu wundern ist es also, daß die Lokal - I n 
teressen dabei keine Vertretung hatten; beim, wenn darüber 
nicht vorläufige Lokal-Vernehmungen S ta tt  fanden, so 
konnten auch Lokal-Rücksichten nicht geltend gemacht, und 
zur Berücksichtigung gebracht werden.

Auch Krain und mit ihm seine Hauptstadt Laibach 
hat Ursache zu gleichen Klagen.

W ir haben aus dem Vortrage des Ausschuß - B e
richtes bereits vernommen, unter welcher Last K rain mit 
seiner Hauptstadt bezüglich der Bequartirung steht.

Ich glaube daher dießbezüglich einer weitläufigern 
Detailirung überhoben zu sein, indem ich der Ansicht bin, 
daß diese Zifferansätze für Jenes sprechen, w as ich be
haupten w ill, nämlich: daß Krain und die S ta d t Laibach 
in der M ilitär - Bequartirung schwer in Anspruch genom
men sind.



M eine H e rre n ! vor betn J a h re  1851 w ar es nicht 
so; ich habe das J a h r  1848, 1849 und 1859, somit die 
größten M ilitärbew egungs - J a h re  mitgemacht.

V or betn J a h re  1848 bis zum J a h re  1851 w a r , 
—  wie S ic  an s  bent Ansschnßberichte hörten , —  bas 
lombarbisch - venez. B cq nartirn ng s - System  in Wirksamkeit.

W eil ich beweisen, wenigstens beit B ew eis zu führen 
versuchen werbe, baß bie Grundursachen zu allen Klagen 
gegen die M ilitä r  - B equartirung  in beut neuen Gesetze 
vom 15. M a i 1851 zn suchen sind, werben S ie  m ir er
lauben, baß ich aus die V ergangenheit etw as näher ein
gehe, mich daher in dieser Beziehung etw as weiter a n s 
lassen dürfe.

Nicht allein die M annschaft, nämlich die garnisonirenden 
Truppen, hat die M ilitä rv erw altun g  in eigener Vorsorge 
bequartirt, sondern auch andere Erfordernisse hat sie sich 
selbst beigestellt.

Ich  mache dicßfalls au f die verschiedenen Erforder
nisse, z. B . K anzleien, M agazine u. dgl. andere Lokalitäten 
aufmerksam.

S o  wenig bei der E ingnartirung  der stabilen M a n n 
schaft die Gemeinden je in Anspruch genommen worden 
sind, eben so wenig kamen sie bezüglich der gedachten B ei- 
stelluug der vorgedachten Lokalitäts-Erfordernisse in s M it
leid. Keine C ivil-Behörde intervenirte dabei; das M ilitä r  
nahm  sich diese Lokalitäten ohne Einfluß oder M itw irkung 
der Gemeinden selbst auf. Eben so wenig w aren die G e
meinden m it der Beistellung der O ffiziersquartiere in jener 
Zeit in einer Verlegenheit.

W ie bekannt hat dam als von 5 zu 5 J a h re n  eine 
O ffiziers - Q u a r t ie r s  - V erhandlung stattgefunden. Z u  dieser 
w aren : der Gemeindevorstand, von S e ite  der M ilitä rsb e 
hörden ein R epräsentant derselben, eben so von der polit. 
Behörde ein Commissär beigezogen.

Diese vereinigten sich über die M il i tä r -Q u a r t ie r -  
Z inse; welche daun höhern O r ts  bestätiget wurden und, 
wie ich versichern kann, beide Theile befriedigten.

Nicht eine Klage, durch die ganze Z eit meiner A m ts- 
w altung, ist in dieser Beziehung vorgekommen, auch erin
nere ich mich nicht, daß in  jener Zeit je ein Anspruch au f 
eine Q uartierbeistellnng von S e ite  der H . Offiziere oder 
einer äqniparirenden Charge an  die Gemeinde gestellt 
worden wäre.

M eine H erren, wie ist es jetzt anders geworden!
Nach dem neuen B equartirungssystem e, wie S ie  es 

auch a u s  dem Ausschußberichte bereits vernommen haben, müs
sen die Gemeinden die doppelte B equartirungslast tragen, 
sie müssen die garnisonirende M annschaft und die D urch
zugstruppen gleichzeitig bequartiren ; sie müssen für die 
Ersteren, über jede Aufforderung, alle Lokalitäts-Erforder
nisse, die n u r immer verlangt w erden, beistellen; und 
welche Schwierigkeiten hatten die Gemeinden tiicht schon 
allein in jenen Fällen, —  wo cs sich um die Bestellung 
von O ffiziersquartieren oder anderen Lokalitäten, die für 
militärische Zwecke gebraucht w erden, handelte, zu über
winden.

Nicht jede ist gefällig, 2, 3 m al werden solche Loka
litäten gesucht, zw ar gefunden, aber nicht immer a ls  ge
eignet befunden.

Solche Schwierigkeiten fanden zur Zeit des alten 
B equartirnngs-System s nicht S t a t t ; desto empfindlicher be
reitet diese bas neue Beqnartirungsgesetz.

Allein  ̂auch mehr wirb hie unb da gefordert, auch 
das m uß, wie S ie  kurz vorher au s  der Vorlesung des §. 
16 des Bequartirungsgesetzes vernommen haben, geleistet 
Werden.

D ie  Collistonen, in welche der betreffende A m ts- 
Vorstand oder D erjenige, der m it diesem Geschäfte zu thun 
h a t, kommen m uß, sind unvermeidlich, und ziehen allerlei 
Unannehmlichkeiten nach sich.

jffitri? der Aufforderung nicht Folge geleistet, so zieht 
m an sich Feindseligkeiten, Gehässigkeiten und allerlei V or- 
würfe zu.

Leistet m an solchen Ansprüchen Folge, so risq u irt 
m an V eran tw ortungen , Verdächtigungen u. dgl., und setzt 
sich am Ende noch Besudelungen in  öffentlichen B lä t
tern aus.

Solche Conflicte haben in  der Vorzeit nicht S ta t t  
gefunden; es ist daher einleuchtend, daß das Beschwerliche, 
Drückende und Empfindliche des gegenwärtigen B cquar- 
tirnngsm oduö n u r dariit zu suchen ist, daß die ganze so
wohl stabile a ls  transene M ilitä r-B equartirungslast der 
Gemeinde zugewiesen w urde, die ihr offenbar schwer zu 
ertragen ist und ihr nicht selten große Opserbringungen 
bereitet.

M a n  wird dafür entschädigt! das ist richtig, allein! 
die Entschädigung, wie S ie  auch au s dem A usschuß-B e
richte gehört haben , ist in keinem Verhältnisse m it der 
Leistung dieser N a tu ra l-L ast.

Abhilfen werden nur selten, und gewöhnlich n u r mit 
großen Schwierigkeiten erreicht.

S o  mußte die S ta d t  Laibach zwei J a b re  kämpfen, 
um au s der IV . in  die I I I .  Klasse des M il i tä r -Z in s ta -  
rises versetzt zu werden, und so kämpfen vielleicht andere 
Gemeinden schon, w er weiß wie lange, und sehen vielleicht 
noch immer der Entsprechung ihrer B itte  entgegen.

D ie K lagen, welche a u s  allen Theilen der M onarchie 
sich gegen die dermalige M ilitä r  - B equartirung  vernehmen 
lassen, sind daher gerecht, eine Aenderung und eine Ab
hilfe in dieser Beziehung ist eine dringende Nothwendigkeit.

Ich  dächte daher, daß w enn S ie  bloß diese Facten, 
welche ich hier aufgeführt habe, sich beherzigen wollten, 
S ie  sich eben so wie so viele andere L and tags-V ersam m 
lungen schon die Ueberzeugung gewonnen haben w erden, 
daß die Grundursache zu allen diesen Klagen und B e 
schwerden n u r im Gesetze vom 15. M a i liege.

Nach dieser Auseinandersetzung dürfte an  mich die 
Frage gestellt werden, wie könnte es denn besser w erden?

W enn ich dargethan haben durfte, daß das Gesetz 
vom 15. M a i 1851 ein die Gemeinden schwer treffendes 
Gesetz ist, so glaube ich, daß die Aufhebung dieses Gesetzes 
der einzige A usw eg zu einer Abhilfe sei, daß daher ein 
anderes billigeres und gerechteres Gesetz angestrebt w er
den müsse.

D e r H err Berichterstatter des Landesansschusses hat 
bereits bewiesen, daß die B equartirnngs - Angelegenheiten 
Reichs - Angelegenheiten seien.

Dieser Ansicht stimme ich unbedingt bei, und bin 
dabei der w eitern Ansicht, daß weder das Land noch die 
Gemeinden, weder vorschußweise noch definitiv um  die La
ge der M ilitä r  - B eqnartirung  zu erleichtern, in d ie  Schanze 
zu treten haben, sondern daß es an  der Regierung gelegen 
ist, die M itte l zu schaffen, um diese Erleichterung herbei
zuführen.

D a s  Landesvermögen und Gemcindevermögen ist 
durchaus nicht berufen, sich in  einer oder andern Bezie
hung in  betn angeregten Falle einzulassen.

E s  wird beantragt Kasernen zu bauen oder zu 
miethen.

M it  dem B au e der Kasernen bin ich durchaus nicht 
einverstanden.

Ich  will einige Reflerionen auf die mögliche poli-



tische Gestaltung der D inge machen. B leib t es in den 
lombardisch-venezianischen P rovinzen  so wie es jetzt ist, 
so ist ganz richtig Laibach der wichtigste strategische P unk t.

Ich  habe früher den Grundsatz aufgestellt, daß die 
S ta a tsv e rw a ltu n g  die dauernde B cqnartirnng  zu überneh
men hätte. W ird  dieser Grundsatz angenommen, so zweifle 
icb nicht, daß auch die S ta a tsv e rw a ltu n g  für die Lokali
täten zur U nterbringung der benöthigten G arn iso n s-M an n 
schaft S o rg e  tragen w ird . W ird  der bisherige S ta n d  der 
D inge vielleicht nicht verbleiben und vielleicht anders w er
den, so behebt sich vielleicht der übergroße B edarf an 
Räumlichkeiten und Laibach wird jener O r t  wieder w er
den, der er so viele J a h re  w a r ,  in welchen er n u r eine 
kleine G arn ison  zu beherbergen hätte.

Ich  sehe also nicht ein, wozu m an Kasernen bauen 
sollte. Und überhaupt, w er steht dafür, daß die Kasernen 
auch immerfort belegt w erden? H eute ist die Kaserne be
legt, morgen sind andere D ispositionen getroffen, sie 
steht leer.

W er kann in einem solchen Falle die d a rau f ge
machten Kosten veran tw orten?

W enn ich aber auch a u f die M iethe solcher Lokali
täten nicht so stark absehe, so sind doch auch dabei die 
Erhaltungskosten nicht außer Auge zu lassen, und ich 
glaube, daß ans solches Risico wohl nicht, am allerw enig
sten aber ans Kosten des Landes, gesündigt werden darf.

Nach dieser Auseinandersetzung erlaube ich m ir dem
nach folgenden A ntrag  zu stellen:

„ D e r hohe Landtag beschließe:
1. D ie  Aushebung des dermaligen M i l i t ä r - B e -  

quartirungsgesetzes vom io . M a i 1851 sei dringend noth
wendig.

2. D e r Landtag beantrage bei der Regierung die 
E inbringung eines neuen Bequartirungsgesctzes in  der 
nächsten Reichsrathssession.

3. D ie  G rnndzüge, welche dieses Gesetz zu enthal
ten hätte, seien vorläufig durch ein Com ite zu berathen 
und über dessen Bericht vom Landtage festzustellen.

4. I n  dieses Com ite w ären 9 M itglieder je 3 au s  
einer C urie zu w ählen".

Z u  letzterem A ntrage w ar ich von der Ansicht ge
leitet, daß nachdem in allen 3 Curien M ilitä rguartie r- 
träger sind, denselben Gelegenheit geboten werden möge, 
auch in dieser Beziehung mitzuwirken, daß w ir dem Lande 
jene Erleichterung verschaffen, welcher es dringend noth
wendig bedarf.

P r ä s i d e n t :  D e r hohe Landtag hat den von
dem H errn  Abgeordneten gestellten A ntrag  vernommen. 
Ich  muß nun  nach der Geschäftsordnung dießfalls zuerst 
die Nnterstützungsfrage stellen. W ird  dieser A ntrag  un
terstützt? (Geschieht.) E r  ist hinreichend unterstützt. Herr- 
B a ro n  Apsaltern hat das W ort.

Abg. Freiherr v. A p s a l t e r n .  D ie B egründung 
der A n träge , wie w ir sie von S e ite  des H errn  A ntrag 
stellers des Landesausschusses vernommen haben , ist so 
klar und deutlich, daß eine faktische E rörterung  der in 
B etracht kommenden Verhältnisse m ir vollkommen über
flüssig erscheint, daher ich über dieselben hier hinauszugehen 
am. passendsten halte. —

Jedoch sind m ir sowohl während des V ortrages des 
unm ittelbaren A ntragstellers a ls  auch während der nach
gefolgten Rede Bedenken aufgestoßen, welche der Annahme 
eines und des andern A ntrages entgegen treten würden.

D a s  erste'Bedenken ist nämlich fo lgendes: W ürde 
der hohe Landtag in die A nnahm e der ersten beiden 
Positionen des A ntrages des Landes - Ausschusses ein

gehen, so würde der hohe Landtag dadurch gewisscrmassen 
prinzipiell anerkennen, daß von S e ite  deö Landes K ram  
die Verpflichtung bestehe, die außerordentliche B eqnarti- 
rn n g s - Last zu tra g e n , welche thatsächlich von diesem 
Lande gefordert wird.

Ich  glaube, meine H erren , das w äre ein sehr gewag
ter, unsern Interessen höchst gefährlicher Schritt.

E s  geht eben a u s  dem V ortrage aus das Unzwei
felhafteste hervor, daß das Land m it der M ilitä rb eq n ar- 
tirung  außer allem Verhältnisse m it den übrigen P ro v in 
zen überbürdet ist. E s  ist somit ein V erhältniß  gegeben, 
welches eine neuerdings sich manifestirende Ueberbürdung 
des Landes konstatirt. W ürden  w ir daher prinzipiell sa
gen, w ir wollen diese oder jene V erfügungen treffen, um 
die B eqnartirungslast dem Lande zu erleichtern, so könnte, 
ich w ill nicht sagen, m it voller Evidenz —  aber immer
hin m it einiger Unterstützung —  d arau s gefolgert werden 
„also ihr haltet euch zur T rag u n g  dieser Last verpflichtet". 
D ieß  würde das erste Bedenken sein.

E in  weiteres Bedenken ist fo lgendes: Ich  habe nämlich 
a u s  dem V ortrage des H errn  Referenten deö Landesausschus
ses entnommen, daß allerdings bereits das Erscheinen oder 
wenigstens der allgemein in größerem M aßstabe angeregte 
Wunsch nach einem neuen B eq uartiru ng s - Gesetze tra n s - 
pirirc. D aß  es der Wunsch in der Bevölkerung längst 
sei, das datirt sich schon seit dem Erscheinen des bestehen
den B eq uartirn ng s - Gesetzes selbst; denn kaum w ar cs 
erschienen, so wurde es eben nicht sehr beifällig aufge
nommen. Jedoch daß die R egierung daran  denke, darüber 
habe ich theils erst a u s  dem V ortrage des H e rrn  Bericht
ersta tters, theils aber durch Eröffnung von M itgliedern 
des hohen R eichsrathes Kenntniß e rlan g t, und die M it
theilungen, die m ir hierüber geworden sind, liefen dahin , 
daß von S e ite  des hohen M inisterium s Zusicherungen 
gegeben worden seien, mit einer Gesetzcsvorlage vor den 
nächst zusammentretenden Reichsrathe zu kommen, wodurch 
mindestens die E in qu artirun g s - Last für außerordentliche 
Fälle a ls  eine Rcichslast anerkannt werden würde.

W ürde das eintreten, und ich glaube, es ist in die
ser H insicht, sobald das M inisterium  die Zusicherung ge
geben hat, eilt Zweifel nicht mehr am P la tze , so würde 
dadurch das ganze V erh ä ltn iß , welches im Lande K ram  
im Gegenstände der F rage obw alte t, in eine nette viel 
günstigere W endung tre ten , weil eben die E inqnartirung  
im Lande K ram  zumeist n u r durch außerordentliche V er- 
häBnisse begründet ist.

A us diesem G runde würde ich eben den beiden er
sten Absätzen des A ntrages des Landesausschusseö a  und 
b entgegen tre ten , weil ich eben der Ansicht bin, daß die 
Annahme dieser beiden P un k te , eine theilweise Anerken- 
ittutg des P rinzipes invvlvircn würde.

Andererseits kann ich nicht verkennen, d aß , mag 
diese Angelegenheit w as immer für eine W endung neh
men , sich denn doch Vorkehrungen unbedingt a ls  noth
wendig herausstellen w erden, welche bereits in dem V or
trage des H errn  Referenten des Landesanssebusses ihren 
Ausdruck gefunden haben.

D enn  mag diese E inguartirungslast a ls  eine Reichs
last oder a ls  eine Landeslast erkannt werden, so ist immerhin 
doch nothwendig, daß zur D urchführung der T ragu n g  die
ser Last M itte l und Anstalten getroffen w erden, und daß 
die Vertheilung der Last nicht so bleibe, wie sie derma
len besteht.

Ich  w ill mich näher erklären. Setzen w ir den Fall, 
daß anerkannt w erde, die E inqnartirungslast in K rain  
bis zu einer gewissen Sum m e von Q nartie rpo rtioncn  sei



R eichslast, weil es daS Land überbürdet, sv müssen doch 
diese P ortionen  im Lande K ra in  prästirt w erden, sobald 
das M ilitär-O bercom m ando es nothwendig findet, T ru p 
penmafien in K rain  zu koncentrircn. D ieß, meine H erren , 
wird in Zukunft nach meiner schwachen Ueberzeugung 
immer sein, weil w ir nahezu eine Grenzprovinz sind; cS 
werden daher in Zukunft jedenfalls bedeutende Q u a n titä te n  
von Q uartierportionen  an das M ilitä r  zu verabfolgen seht.

Um diese P ortionen  nun  in eine dem Lande minder 
drückende A rt zu prästiren, um andererseits die u n s  zur 
T ragung  dieser Last vom Reiche zukommende Subven tion  

ehörig zu verw erthen, um  drittens diejenigen Theile des 
andes, welche vermöge ihrer Lage nicht an der H auptlast 

der B egnartirnng Theil nehmen können, auch in Anspruch 
zu nehmen (ich spiele da insbesondere au f jene Theile des 
Landes a n , welche ferne von dem S traßenzuge hoch in 
den Gebirgen gelegen sind), um diesen drei Rücksichten die 
gehörige Rechnung zu trag en , glaube ich, daß allerdings 
in Zukunft solche Anstalten a ls  zweckmäßig sich darstellen, 
wie der hohe Landesausschuß sie in Vorschlag zu bringen 
für gut befunden hat. Jedoch darüber heute bestimmte 
Beschlüsse zu fassen, sind w ir nicht in der Lage; darum 
glaube ich, w äre eö an: Zweckmäßigsten, weint w ir mit 
der gehörigen M o d alitä t au f den dritten Punk t eingehen, 
welcher vorgeschlagen w ird , näm lich: die Einsetzung einer 
Commission, welche sich m it der gedeihlichen Entwicklung 
dieser F rage zu besassen hätte.

Ich  gehe noch ans den A n trag , welcher von S e ite  
des unm ittelbaren H errn  V orredners gestellt worden ist, 
in  der Richtung ein, nämlich dahin zu w irken, daß das 
dermalen bestehende B eq uartiru ng s - Gesetz entweder geän
dert oder durch eines den P rinzip ien  der Gerechtigkeit 
mehr entsprechendes ersetzt werden möge.

Ich  glaube in dieser Beziehung dem Landtage eine 
Thätigkeit unm ittelbar nicht zuweisen zu sollen. Ich  
glaube, es könnte höchstens Aufgabe der betreffenden Com
mission sein, auch in dieser Beziehung den Gegenstand in 
B erathung  zu nehm en, und hierüber seine Ansicht dem 
hohen Landtage vorzutragen; jedoch unm ittelbare Schritte 
thun durch Beschlüsse wegen Aushebung des bestehenden 
G esetzes, glaube ich, würde deni Landtage nicht so sehr 
gut anstehen, wenn er schon einm al weiß, daß der Reichs
rath  selbst den Gegenstand der F rage in die H and  genom
men hat. M it  Berücksichtigung dieser Verhältnisse glaube 
ich daher bei dem hohen Landtage folgenden A ntrag  stel
len zu d ü rfen :

„D er hohe Landtag wolle beschließen:
E s  tverde, die principielle F rage der Verpflichtung 

des Landes K rain  zur T ragu n g  der ihm derzeit obliegen
den M ilitä r  - B eq uartiru ng s - Last vorläufig unberührt 
lassend, eine an s 7 M itgliedern des hohen Landtages 
bestehende Comission eingesetzt, welcher eö oblieg t, die 
M itte l und Vorkehrungen zu berathen, wodurch die 
f a c t i  sch von dem Lande K ra in  gefordert werdende M i- 
litärbcquartirung au f eine dem Lande und den hiedurch 
besonders betroffenen Gegenden desselben minder beschwer
liche Weise geleistet werden konnte, die itt dieser Richtung 
nöthigen Erhebungen zu pflegen, über die R esultate seiner 
Thätigkeit, wo möglich noch im Laufe dieser Landtagsses- 
sion, sonst aber in der nächsten Sitzungsperiode V ortrag  
zu erstatten und ihm die geeignet scheinenden Vorschläge 
zu machen".

P r ä s i d e n t :  Ich  bitte den H errn  B aro n  um  die 
M ittheilung  des A n tra g e s , eben so den H errn  G uttm an .

D er hohe Landtag ha t den von dem H errn  B aro n  
A pfaltern gestellten A ntrag  vernom m en, ich stelle daher

zuerst die Unterstützungsfrage. W ird derselbe unterstützt? 
(Geschieht.) E r  ist hinlänglich unterstützt.

W ünscht noch welcher von den H erren das W o rt?
Abg. K r o m  e r :  Ich  bitte tun das W ort.
D ie  von dem verehrten Landesausschusse über die 

Last der M ilitärbeqnartirung  in K rain  m it vielem Fleiße 
gesammelten und heute vorgetragenen statistischen D aten  
bieten jedenfalls ein sehr schätzbares M ateriale , und einen 
genügenden A nlaß zur reiflichen E rw ägung der Frage, 
wie künftighin diesen M ißverhältnissen vorgebeugt, wie 
Abhilfe geschaffen werden soll. A llein ich kann dcssennn- 
gcachtet au s  dem vom Landesausschusse dargestellten S ach 
verhalte einen genügenden Zusammenhang m it den von 
ihm gestellten A nträgen  nicht ableiten und glaube daher, 
daß sich seine A nträge vorläufig nicht rechtfertigen lassen. 
D enn wenn auch der Ausschuß m it ziffermäßigen D aten  
nachw eist, daß das K ronland K ra in  seit vielen Jah ren  
andern Ländern gegenüber m it der M ilitä r  - E inquartirung  
ganz unverhältnißm äßig belastet, daß diese Last auch int 
Lande selbst ungleich vertheilt, daß sie insbesondere für die 
S ta d t Laibach und deren nächsten R ayon  sehr drückend 
sei, so kaun ich in diesen statistischen D aten  doch keinen 
genügenden gesetzlichen A nhaltspunkt zu dem A ntrage 
finden, daß deßhalb z u r . U nterbringung der in den ära- 
rischen Kasernen nicht unterbrachten G arnisons-M annschaft, 
Landesbequartirungs-A nstalten zu errichten, und daß diese 
auf Kosten von zu creirenden B eqnartirungsfonden  zu er
halten seien.

Ich  glaube, daß w ir u n s  bei der P rü fu n g  des hier 
gestellten A ntrages noch ans einem schlüpfrigen T erra in  be
finden, daher zu dessen richtiger B eurtheilung einen festem 
Boden suchen müssen. S ov ie l ich a n s  dem umfangreichen 
Berichte des Landcsauöschusseö in der kurzen Zeit mich 
informiren konnte, so dürfte der darin gebotene S achver
halt dem Landtage nachfolgende Aufgaben zur Lösung 
stellen:

I m  ersten Theile des Ausschnßberichtes wird er
w ähn t, und durch genaue statistische D aten  nachgewiesen, 
daß das K ronland K rain  bereits seit vielen Ja h re n  an
dern Ländern gegenüber m it der M ilitä r  - E inquartirung  
ganz unverhältnißm äßig belastet sei.

N un  a n s  dieser Nachweisung des LandcSausschusses 
folgt meiner Anschauung nach, für den Landtag zunächst 
die Verpflichtung dieses, große M ißverhältn is beim h. M in i
sterium baldmöglichst zur Sprache zu bringen, und das drin
gende Ansuchen zu stellen, daß die bereits zugesicherte Regie
rungsvorlage, durch welche nämlich die M ilitärbeqnartirung  
a ls  eine Reichsangelegenheit erklärt, daher der dießfällige 
Kostenaufwand au s Reichsmitteln bestritten werden soll, 
im Reichsrathe ehethunlichst eingebracht werde.

B evor jedoch das dießfällige Reichsgesetz eislieft und 
kund gemacht wird, kann meiner Ansicht nach der Landtag 
in mehr eingreifende V erfügungen, wie fü r die nächste 
Zeit die M ilitä r  - M annschaft leichter unterbracht werden 
soll, sich nicht einlassen, sondern einstweilen n u r provisorische 
Abhilfe schaffen. D enn  w ir wissen vorläufig nicht, welche 
Verpflichtungen ans R eichs-K osten übernommen, ob Lo
kalitäten gemiethet, ob Utensilien au f Reichskosten bei- 
gcschafft werden u. s. w.

E rs t, nachdem die dicßfälligen Bestimmungen im 
Reichsgesetze werden getroffen seht, haben w ir den A nhalts- 
pnnkt näher zu prüfen, in wie weit im Landtage noch eine 
weitere Fürsorge getroffen werden könne und müsse.

I m  zweiten Theile des Ausschußberichtes wird 
gleichfalls ziffermäßig nachgewiesen, daß die M ilitärbequar- 
tirung auch int Lande K rain  ganz ungleich vertheilt, daß



insbesondere die S ta d t Laibach, dann deren nächste Um 
gebung, durch eine unverhältnißmäßige E inqnartirnng hart 
getroffen sei. A lle in , wie erwähnt, müssen w ir  zunächst 
das Reichsgesctz abwarten, vorläufig aber nur prü fen, 
wie bis- zum Erlasse dieses Reichsgesetzes den bestehenden 
Uebelständen abgeholfen werden könne, insbesondere die 
Frage in  Erwägung ziehen, ob bis zur Kundmachung des 
Reichsgesetzes die M i l i t ä r  - E inquartirung als eine auf 
jedem einzelnen Hause haftende Last, ob sic als eine Ge
meinde- oder als eine Landeslast anzusehen sei, w ie fü r 
den letzteren F a ll jeder einzelne Q uartiergeber zu entschä
digen, wie der betreffende Fond hiefür beizuschaffen, und 
in  welchem Verhältnisse zu diesem Fonde insbesondere die 
S ta d t Laibach und deren nächster R ayon , in welchem 
Verhältnisse das übrige Land beizutragen verpflichtet sei.

I m  dritten Theile deö Ausschußberichtes w ird  hervor
gehoben, daß der Q uartie rgeber, selbst bei einer höheren 
Bemessung des Entgeltes fü r  die m it der M ilitä re in q u a r- 
tirung verbundenen Unannehmlichkeiten nickt entschädigt, daß 
insbesondere der nachtheilige E influß  in  moralischer Bezie
hung, so lange die M ilitä re inq ua rtirn ng  in  den P r iv a t  - 
Häusern eingelegt w ird , dauernd nicht behoben werden 
könne, daß endlich fü r stärkere Garnisonen die E inquar- 
tirung in  den einzelnen Häusern sehr schwer zu bewerkstelligen 
sei, und vorzüglich aus diesem dritten Theile folgert der A u s 
schuß, daß zur Unterbringung der in den Kasernen nickt un
terbrachten Garnisons - Mannschaft Landesbeqnartirungs - 
Anstalten zu errichten, und daß zu deren E rhaltung Lan- 
desfondc zu schaffen seien.

A lle in  ich habe bereits erwähnt, daß es räthlick sei, 
vorläufig das Reichsgesetz abzuwarten, und sich einstweilen 
auf P a llia tive  zu beschränken.

V on  dem abgesehen, muß ja vorerst ein Landeögesetz 
erfließen und bestimmen, ob einstweilen die M i l i t ä r - E in -  
quartirnng als eine au f jedem einzelnen Hause haftende 
Last, ob sie als eine Gemeinde - oder als eine Landeslast 
anzusehen sei.

S o  lange dieses nicht durch ein Landesgesetz festge
stellt ist, kann man auf Landeskosten keine Landesbcquar- 
tirungsanstalten gründen, und keine Fonde schaffen. W e l
chem von den Contribuenten können w ir  vordem auftragen, 
daß er zu diesen gonbeit beizutragen verpflichtet sei.

W eiters erwähne ich, daß bevor Landesbequartirungs- 
anstaltcn an diesem oder jenem O rte errichtet werden 
können, es doch jedenfalls nothwendig sei, auch die be
treffenden M ilitärbehörden zu fragen, ob sie eine D is lo c i- 
rnng der Mannschaft in  diesen oder jenen O rten gestatten. 
(Ruse J a ! )

W enn w ir  dieses nicht thun, so können w ir  eine 
Rechnung ohne W irth  machen, w ir  können, nachdem w ir  
die Auslagen bestritten, erfahren, daß aus Dienstesrück- 
sichten die D is loc irung  der G arnisons-M annschaft gar 
nicht gestattet werde. Endlich aber glaube ich, daß die 
Ortsgemeinden, u. z. lebensfähig demnächst ins Leben treten.

Diese nun werden zunächst zu beurtheilen haben, 
ob es in  ihrem Interesse sei, die M ilitä rbeguartirung , wie 
bisher zu leisten, oder aber hiesür Bequartirnngshäuscr zu 
schaffen, daher w ir  unm ittelbar vor der Organisirung der 
Ortsgcmeinden ihnen doch nicht vorgreifen sollen. M e in  
Antrag tautet demnach dahin:

„D e r  hohe Landtag wolle beschließen:
D e r Antrag des Landesausschusses, betreffend die 

Regelung der M ilitä r-E in q u a rtiru n g  in K ram , sei nachfol
gend abzuändern:

a. D a s  hohe Staatsm inisterium  sei unter D a r 
stellung der durch fortgesetzte M ilitä r-E in qu a rtirun ge n  b is

her sehr drückenden Belastung K ra ins  zu ersuchen, die 
Regierungs-Vorlage, wom it die M ilitä r-E in q u a rtiru n g  als 
eine Reichsangclcgenheit erklärt, daher ausschließend vom 
S taate bestritten werden soll, im Reichsrathe ehethunlich 
einzubringen.

b. D er E n tw u rf und die Vorlage dieses Einschrei
tens werde dem Landesausschussc zugewiesen.

c. D ie  Frage, ob bis zur Kundmachung des in 
dieser Angelegenheit anzuhoffendcn Reichsgesetzes die M i l i -  
tä r-E inquartirnna als eine auf jedem einzelnen Hausbe- 
sitzc haftende Last, oder ob sie als eine Gemeinde- oder 
als Landesangelegenheit anzusehen, wie fü r den letzteren 
F a ll jeder Q uartiergeber entsprechend zu entschädigen, und 
wie der Fond hiefür beizuschaffen sei, werde einem ans 
der hohen Versammlung zu wählenden Ausschüsse von 
fün f M itg liedern  zur Borberathuna zugewiesen".

P r ä s i d e n t :  D e r hohe Landtag hat den Abän
derungsantrag des H errn  Abgeordneten Kromer vernommen.

Ich  bringe denselben daher zuerst zur Unterstützungs
frage.

Ich  bitte diejenigen H erren, welche m it diesem A n 
trage einverstanden sind, d. h. denselben unterstützen w ol
len, aufzustehen. (Geschieht.)

E r  ist genügend unterstützt.
Wünscht noch Jemand das Wor t ?
Abg. D e r b i t s c h .  Ich  bitte um das W ort.
Ich  erlaube m ir nur in  Ansehung der forme- 

len Geschäftsbehandlung des vorliegenden Gegenstandes 
eine kurze Bemerkung zu machen.

Ich  bin der Ansicht, daß die Debatte über den u r
sprünglichen A n trag  des H errn  Berichterstatters verfrüht 
sei. Nach §. 10 der Geschäftsordnung heißt es im  letz
ten Absätze:

„Selbstständige sich nicht auf eine Vorlage der Re
gierung oder eines Ausschusses beziehende Anträge einzel
ner M itg lieder müssen früher dem Landeshauptmanne schrift
lich angezeigt, und einer vorläufigen Ausschußberathung 
unterzogen werden. Anträge über Gegenstände, welche 
außerhalb des Geschäftskreises des Landtages liegen, sind 
durch den Landeshauptmann von der Berathung auszu
schließen".

D er letzte Absatz des §. 18 der Geschäftsordnung
lau te t:

„Nach dieser (nämlich nach der Begründung) be
schließt der Landtag ohne Debatte, ob der A ntrag an einen 
schon bestehenden, ober neu zu wählenden Ausschuß zu 
verweisen sei. W enn der Beschluß verneinend ausfä llt, 
so ist der A ntrag als abgelehnt anzusehen".

§. 23 la u te t:
„ M i t  Ausnahme des im  vorletzten Ansätze des §. 10 

erwähnten Falles bleibt cs dem Ermessen des Landtages 
überlassen, zur Vorberathung bestimmter Gattungen von 
Geschäften ständige oder fü r einzelne Geschäfte besondere 
Ausschüsse in  der von F a ll zu F a ll zu bestimmenden A n 
zahl von M itg liedern  aus seiner M it te  zu wählen, allen
fa lls  diese Vorberathung auch dem Landes- oder einem 
andern bereits bestellten Ausschüsse zuzuweisen".

N un w ir  sind im  S tad io  der Vorberathung. V o r  
dem S tad io der Vorberathung handelt cs sich lediglich 
um die Frage: Is t  dieser umfassende Gegenstand heute 
zu debattiren, oder ist er an einen Ausschuß zu verweisen?

Ich  glaube, daß die Wichtigkeit des Gegenstandes 
erfordert, daß der Gegenstand selbst vorläufig genau und 
umständlich erörtert werden soll.

Jedenfalls aber ist nach meiner Ansicht im  S inne 
der Geschäftsordnung vorläufig von dem hohen Hause der



Beschluß zu fassen, ob der Gegenstand an einen Ausschuß 
gewiesen werden soll, oder ob P un k t fü r P un k t über den 
A ntrag  deö H errn  Berichterstatters Ambrosch, so wie über 
die erläuternden Znsatzanträgc, —  so möcht' ich sic nennen —  
der H erren  S to n ie r , G uttm an  und B a ro n  A pfalteru 
zu berathen sei, oder sie an  einen Ausschuß zu verweisen. 
Ich g laube , daß vorläufig über diese beiden A nträge das 
H a u s  befragt werden sollte.

P r ä s i d e n t :  Ich  bitte m ir beit A ntrag  schriftlich 
zu überreichen.

Abg. D e r b i t s c h .  Ich  erinnerte n u r an  die G e
schäftsordnung.

P r ä s i d e n t :  D aS  ist Sache des Laudeshaupt- 
m anns. E r  hat sich immer an  die Geschäftsordnung zu 
halten ; so muß ich dem hohen H ause auch rechtfertigen, 
daß ich mich bei der Eröffnung der G eneral - D ebatte 
über diesen Gegenstand strenge an  die Geschäftsordnung 
gehalten habe.

D e r schlagende §. dießfallS könnte n u r §. 18 fein , 
denn die andern §. gehören nicht ganz hieher. I m  §. 
18 aber heißt e s :

„Jed e r von einem M itgliede des Landtages ausge
hende selbstständige A ntrag  muß wenigstens von 5 Abgeord
neten unterzeichnet sein. I s t  Letzteres nicht der F all, so wird 
bei dessen Ankündigung die F rage gestellt, ob derselbe 
Unterstützung finde. W ird  der A ntrag  nicht von minde
stens fünf M itgliedern m it Einrechnung des A ntragstellers 
unterstützt, so ist er einfach zu hinterlegen. E in  gehörig 
unterstützter selbstständiger A ntrag  ist von dem Vorsitzen
den au f die T agesordnung  zu stellen, und am  bestimmten 
T age dem Antragsteller dessen B egründung zu gestatten. 
Nach dieser beschließt der Landtag ohne D eb a tte , ob der 
A ntrag  an einen schon bestehenden oder neu zu bildenden 
Ausschuß zu verweisen sei. W enn der Beschluß verneinend 
a u s fä llt , so ist der A ntrag  a ls  abgelehnt anzusehen".

Nach dem klaren W ortlau te  dieses §. und dem 
Geiste desselben ist es klar, daß hier n u r von einem A n
trage die Rede ist, welcher von einem M itgliede selbststän
dig ausgeht. D ie  vorliegenden A nträge sind aber nicht 
von einem M itgliede selbstständig ausgegangen, sondern eS 
sind A nträge des Landesausschusses.

D er Landesausschuß ist aber berechtigt, A nträge zu
stellen.

Dieselben bedürfen weder einer Unterstützung, noch 
ist es nothwendig sie ip so  fa c to  sogleich einem neuerli
chen Ausschüsse zuzuweisen.

Jedem  M itgliede des hohen Landtages steht es frei, 
einen A ntrag  auf Uebergaug zur T agesordnung  zu stellen, 
oder den A ntrag  zu stellen, daß der von einem Ausschüsse 
bereits berathene und beschlossene A ntrag  aberm als einem 
neu zu wählenden Ausschüsse zugewiesen werde.

Ich  habe die F rage  an d as  hohe H a u s  gestellt, es 
ist jedoch ein dießsälliger A n trag  von keinem der M itg lie
der eingebracht worden, somit w ar eS meine P flich t, die 
Generaldebatte zu eröffnen, und ihr freien Lauf zu lassen. 
I m  Uebrigen haben mehrere M itglieder bereits V erta
gungsanträge e x p r e s s e  oder im p lic ite  gestellt. Ich  
glaube daher, daß ich strenge nach der Geschäftsordnung zu 
Werke gegangen bin. U ebrigens bitte ich die H erren 
Abgeordneten ihre A nträge m ir schriftlich zu überreichen, 
ich werde dann das W eitere verfügen.

W ünscht noch Jem and  das W o rt?
Abg. F reiherr v. A p f a  l t e r n :  Ich  halte für den 

gegebenen F a ll den §. 19 der Geschäftsordnung für die
sen Gegenstand a ls  maßgebend.

IX . Sitzung.

Berichterstatter A m b r o sch: Ich  werde m ir noch 
einige W orte erlauben : Nicht so sehr a ls  R eferent zur 
Aufrechthaltung des A n trages , sondern zur Verständigung 
der Absichten des Ausschusses.

Ich  nehme m it großer Befriedigung zur K enntniß, 
daß das hohe H a u s  in dem vorliegenden E ntw ürfe G ründe 

efmibcn h a t, zur Ueberzeugung zn kommen, daß das 
and K ram  fü r eine lange Reihe von J a h re n  durch die 

M ilitä r-B eg uartiruu g  überbürdet w ar. Ich  nehme auch
für bekannt an , daß der hohe Landtag a n s  unserer D a r 
stellung erkennt, daß auch die B equartirung  im Lande 
selbst nicht gerecht geregelt ist.

Ich  vernahm  es auch m it B efriedigung, daß der 
hohe Landtag überzeugt ist, wie sehr es Noth thue nach 
einem neuen Bequartirungsgesetze sich umzusehen.

D ie  vorzüglichste Absicht des Landesausschusses lag 
ja  eben n u r d a r in , dem hohen Hause einen approximativ 
ziffermäßigen B ew eis zu fiesem , daß das Land K rain  
wirklich überbürdet ist, daß in dem Lande K ra in , inner
halb seiner G renzen, diese Leistungspflicht nicht gerecht 
vertheilt ist. W enn nun das hohe H a u s  dieses a u s  dem 
Berichte einzusehen für gut findet, so w ird cs ebenso der 
wohlmeinenden Absicht des Landesausschusses gar nicht 
entgegen treten, au f jene M itte l zu sinnen, die in jedweder 
Richtung diesen Unverhältnißmäßigkeiten zu steuern im 
S tan d e  sind.

Diese M itte l sind von verschiedener N atu r.
D a s  eine M itte l ist ein anderes B equartirungs- 

gesctz; d a rau f ist bereits geantw ortet w orden, daß ein 
solches im Zuge ist.

Aber gesetzt den F a ll ,  wenn ein noch so günstiges 
Bequatirungsgesetz erscheint, und wenn dem Lande K rain  
für die M üheleistung , für die Verpflegung au s dem 
Reichsschatze auch eine reichhaltige Entschädigung geleistet 
w ird , so fräg t cs sich denn dock daun w eiter, ob der 
Laudesausschuß erachtet, daß die N atu ra lb eq uartirun g , die 
au f dem Lande lastet, nicht einer Abhilfe bedürftig sei.

D ie  Entschädigung, möge sic noch so bedeutend a u s 
fallen, ist nach dem, wie ich die Gesinnung des Landbe
w ohners kenne, nicht hinreichend.

Nicht die Last materiell, sondern die N aturalleistung 
dieser Last ist der G rund  der vielfachen Beschwerden, die 
ohnehin schon hinreichend detaillirt worden sind, und wenn 
der Landesausschuß sich zu der Ansicht bewogen gefunden 
hat, die N aturalleistungen in irgend einer Hinsicht zu er
leichtern, so mögen S ie  darin die B egründung finden, daß 
er den ersten A ntrag  gestellt habe, cs seien L an d es-B e- 
quartirungsanstalten zu errichten, weil auch in dem jetzi
gen Bequartirungsgesetze diese N orm  enthalten ist.

D e r Landesausschuß w ar aber weit entfernt durch 
diese Ansicht die Beschlüsse deö hohen H auses präoeeupi- 
ren zu wollen. Ick  w ar a ls  Referent weit entfernt durch 
diesen A ntrag  den Landcsfond belasten zu wollen, weil ich 
nach meiner Ansicht M itte l finden w ürde, diese Anstalten, 
wenn nickt ganz, doch theilwcise in 's  Leben zu rufen, ohne 
den Laudesfvnd dießfallö zu beschweren.

D ie  nähern  E rörterungen hier vorbringen zu sollen, 
erachte ich nicht.

W a s  die Bemerkungen des H errn  Abgeordneten 
S tom er anbelangt, m an müsse daS M ilitä r  früher fragen, 
erwiedere ich: D a s  versteht sick alles von selbst, daS sind 
ja F ragen der A usführung. Allein eben vom M ilitä r  
aus ist u n s  nach meiner D arstellung der Fingerzeig 
gegeben worden, wie w ir durch wohlfeile Verwendung be
stehender leerer S taa tsgebäude  dem Landmanne die Last 
erleichtern können, und ' i n  dieser Hinsicht brauche ich n u r
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au f das Schloß S ittich  hinzuweisen und derlei Gebäude 
Wird eS wohl noch mehrere geben.

E s  ist dslher nicht nöthig sich in  Furcht zu versetzen, 
durch Anstauung neuer Kasernen dem Lande irgend eine 
neue Last zuzuwenden.

W enn S ie  jedock), meine Herren, glauben, daß der 
Landesansschuß, wie der H e rr B a ro n  A pfa ltern bemerkt 
hat, zu vore ilig  schon definittve Beschlüsse erlangen wollte, 
so w i l l  ich nicht darauf bestehen.

D e r Landesansschuß hat ja  eben selbst eine Com
mission aus Fachkundigen vorgeschlagen, die alle diese Um 
stände genau erheben, und die rücksichtlich des Antrages 
des H e rrn  Abgeordneten G uttm an, so wie jenes des H e rrn  
Abgeordneten Krom er ausführlichen Bericht erstatten w ird.

Ich  empfehle Ih n e n  daher wenigstens den A ntrag 
deS H e rrn  B a ron  Apfa ltern, vermöge dessen S ie  sich gar
nicht Präjudiziren und gar keiner Gefahr aussetzen. Diese 
Commission w ird  Ihnen  das nähere Ergebniß der sactischen 
Untersuchung vorlegen, in  welche sich einzulassen der Lan
desansschuß nicht fü r  berufen erachtet hat.

Ich  trete int Namen deS Landesausschusses ganz 
dem Antrage des H e rrn  B a ron  A p fa lte rn , au f Weglas
sung der ersten zwei Punkte, wenn das hohe H aus darin 
einen voreiligen Beschluß erblicken würde, bei, und unter
stütze denselben hiemit.

Abg. D r .  T o m a n .  Ic h  bitte um  das W ort.
D e r Gegenstand ist von solcher Tragweite, und sehr- 

wichtige, sehr bedeutende Anträge sind „ gestellt worden. 
S ie  sind nicht so einfach stplisirt, daß man bei der ersten 
Lesung ihre ganze Tragweite hätte auffassen und beurthei
len können.

Ich  beantrage daher, w e il noch darüber eine Debatte 
sein könnte, eine Unterbrechung der Sitzung au f 10 M in u 
ten, damit w ir  diese Anträge inzwischen einsehen und uns 
darüber aussprechen können.

Abg. D e s c h m a n n :  Ic h  bitte um das W ort.
A ns  der zahlreichen Unterstützung, welche die ver

schiedenen Anträge der Herren Antragsteller, B a ron  A p fa l
te rn , G u ttm a n , K rom er, gefunden haben, glaube ich 
schon entnommen zu haben, der Wunsch des hohen 
Hauses sei, daß sowohl der Ausschußantrag als die Z u - 
satzanträge einer neuerlichen reiflichen Erwägung unter
zogen würden.

Ich  würde m ir daher erlauben den A ntrag zu stel
len, daß der Ansschußantrag sowohl, als auch sämmtliche 
Anträge, welche heute gestellt worden sind, einem zu wäh
lenden Ausschüsse zuzuweisen w ären, und es würde daher 
mein A ntrag folgender M aßen lauten:

„D e r  hohe Landtag wolle beschließen: E s  werden 
der A ntrag des Landesausschusses punc to  der Regelung 
der E inqnartirung in  K ra in , ferner die Zusatz- und A b- 
änderungsanträge der Herren B aron Apfa ltern, G uttm an, 
Kromer an einen neu zu bildenden aus dem Landtage zu 
wählenden Ausschuß von 7 M itg liedern  zur neuerlichen 
Berathung des Gegenstandes und zur seinerzeitigen Bericht
erstattung an den Landtag zugewiesen".

P r ä s i d e n t :  Ich  bringe den von dem H errn  
Abgeordneten Deschmann gestellten Vertagungsantrag zu
erst zur Unterstützungsfrage. Jene H erren, welche diesen 
A ntrag unterstützen w o llen , bitte ich sich zu erheben. 
(Geschieht.)

E r ist hinreichend unterstützt.
D a  wohl auch die übrigen Anträge einen V erla - 

gungsantrag involviren, der von dem H errn  Abgeordneten 
Deschmann gestellte Vertagungs-Antrag aber ant weitesten 
geht, und auch die übrigen Vertagungsanträge in  sich ein

begreift, glaube ich diesen A n trag  zuerst zur Abstimmung 
zu bringen. (Rufe J a ! )

V o rläu fig  frage ich, ob Jemand von den Herren 
noch das W o rt begehrt?

Abg. T o m a n :  Ich  bitte nochmals um Unterbre
chung der S itzung auf 10 M inu ten .

P r ä s i d e n t :  Ic h  bewillige diese Unterbrechung.
(Nach Wiederaufnahme der S itzu n g :)
Abg. D  e r  b i t s ch: Ich  bitte tun das W ort.
Nachdem mein A ntrag einen Bestandtheil des 

Antrages des H e rrn  Deschmann bildet, ziehe ich ih n  zurück 
und bitte, ihn nickt zur Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren 
das W o r t ?  (E s  meldet sich Niemand.)

D a  der A ntrag des H e rrn  Abgeordneten Deschmann 
ein vertagender ist, so bin ich bemüssigct, denselben hier 
in  der Generaldebatte zur Abstimmung zu bringen, ohne 
in  die Spezialdebatte überzugehen. D ie  übrigen Anträge, 
die Verbessernngsanträge, die noch weiter gestellt worden 
sind, sind in  dem Antrage des H e rrn  Deschmann bereits 
miteinbezogen.

Um dem hohen Landtage nickt unnütz Ze it zu neh
men, so bringe ich den Antrag des H errn  Deschmann als 
weitestgehenden zuerst zur Abstimmung. W ird  derselbe 
angenommen, so müssen die übrigen Anträge einstweilen 
auf sich beruhen. D e r A ntrag des H e rrn  Abgeordneten 
Deschmann la u te t:

„D e r  hohe Landtag wolle beschließen:
E s  werden der A n trag  des Landesausschusses punc to  

der Regelung der E inquartirung in K ra in , ferner die Z u 
satz- und Abändcrungsanträge der Herren B aron  A p fa l
tern, G uttm an und Krom er an einen neu zu bildenden 
aus dem Landtage zu wählenden Ausschuß von sieben 
M itg liedern  zur neuerlichen Berathung des Gegenstandes 
und zur seiner-zeitigen Berichterstattung an den Landtag 
zugewiesen." Jene Herren, welche m it diesem Vertagungs- 
antrage einverstanden sind, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.) 
E r  ist einstimmig angenommen.

Dadurch entfä llt nun die Fortsetzung der Debatte 
und es w ird  jetzt die W a h l der 7 M itg lieder fü r  diesen 
Ausschuß nothwendig sein. Ich  würde m ir bett Vorschlag 
erlauben, diese W a h l au f den nächsten S itznngstag, w el
cher Dinstag statt finden würde, zu verschieben, w e il es 
doch nothwendig ist, daß bei diesem hochwichtigen Gegen
stände die Herren Landtagsabgeordneten sich noch vorläu
fig besprechen würden, welche Herren ihnen am passend
sten fü r dieses Comite erscheinen. Ich  w i l l  aber das 
hohe H aus befragen, ob es einverstanden ist, daß diese 
W a h l in  der nächsten Sitzung vorgenommen werde. Jene 
Herren, welche m it meinem Antrage einverstanden sind, 
bitte ick sich zu erheben. (Geschieht.) E s ist die M in o r i
tät. Ich  ersuche nun das H a us sohin zur W a h l der 7 
M itg lieder fü r dieses Com ite zu schreiten und unterbreche 
zu diesem Ende wieder die Sitzung auf einige M inu ten .

(S ta tth a lte r Freiherr von Schloißnigg verläßt den 
Sitzungssaal. —

Nach Wiederaufnahme der S itzung.)
E s sind 26 Stimmzettel abgegeben worden, wenn 

noch einer der Herren einen Stim m zettel abzugeben hat, 
bitte ich, die Güte zu haben, ihn m ir her zu geben.

<Abg. Ambrosch überreicht einen Stimmzettel.)
E s sind jetzt 27 Stimmzettel. Ic h  beantrage, daß 

das S cru tin ium  von 3 der verehrten Herren Landtags
abgeordneten, u. z. im  Konferenzzimmer vorgenommen 
werde, und bitte die Herren Derbitsch, Gustav G ras



Auersperg und Kromcr das dießfällige Scrutin im n vor
zunehmen. _

(D ie genannten Herren verlassen den S a a l .)
Abg. Freiherr von A p s a l t e r n :  Ich  beantrage 

den Schluß der S itzung; es ist eine bereits ziemlich vor
gerückte Stunde.

P r ä s i d e n t .  E s  ist vom H errn  B aron  Apfaltcrn 
der Schluß der Sitzung beantragt worden. W ird dieser 
Antrag unterstützt? (D ie Versammlung erhebt sich.)

E r ist bereits angenommen. —
Ich erlaube mir nur zu bemerken, daß das Resultat 

des Scrutininm s in der nächsten Sitzung dein hohen 
Hause bekannt gegeben wird. Ich  erlaube mir auch für 
die nächste S itzung , welche am 3. Februar, d. i. nächsten 
Dinstag, um 10 Uhr bestimmt w ird , die Tagesordnung 
anzuzeigen.

E s  ist zuerst die Vorlage wegen Erhöhung des T hu r
mes an der Spitalskirche;

zweitens die W ahl des Petitionsansschnsses, wobei 
ich mir erlaube zu bemerken, daß nach §. 46 der G e
schäftsordnung bereits die W ahl eines Petitionsausschusses 
verfügt ist; und

drittens Bekanutgebung des Resultates des heutigen 
Scrutin inm s mit Vorbehalt allsälliger Nachwahlen.

Abg. A m b r o s c h :  Ich bitte mit das W ort.
Ich glaube beantragen zu sollen, in dieser Sitzung 

auch die W ahl eines Finanzausschusses vorzunehmen. D er 
Finanzausschuß, glaube ich, dürfte das P rälim inare pro 
1863 und 1864 in  die Berathung ziehen und vorarbei
ten. I n  allen Landtagen haben sie bereits F inanzaus
schüsse gewählt. W enn der Landesausschuß selbst mit 
der Vorlage kommt, so dürste da vielleicht der Antrag ge
stellt werden, daß man einen besondern Ausschuß dazu 
wähle, folglich glaube ich , daß man zur Gewinnung der 
Zeit schon jetzt einen Finanzausschuß ausstellen würde, 
wenn überhaupt das hohe H au s  mit dem Antrage ein
verstanden ist.

P r ä s i d e n t :  H err Ambrosch hat den Antrag
gestellt: „D er hohe Landtag wolle beschließen, daß ein
Finanzausschuß gewählt werde". W ird dieser Antrag un
terstützt ? (E s  erhebt sich Niemand. —  R u se: die Sitzung 
ist ja bereits geschlossen.) Ich habe es noch nicht aus
gesprochen.

D er Antrag ist nicht unterstützt, daher a ls abge
lehnt anzusehen.

Ich schließe die Sitzung.

Schlich der Sitzung i  Uhr 38 Minuten
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